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1 Einleitung 

Ein Strafverfahren ist heutzutage eine komplizierte Angelegenheit. 

Besonderheiten des Strafprozesses machen es dem Normalbürger schwer, diesen 

zu verstehen. Die Verfolgung einer Straftat hat vor allem das Ziel, die Verletzung 

eines Gesetzes zu rügen und die Schuld oder Unschuld der Beschuldigten zu 

beweisen. Die Verletzung des Menschen, die Folgen der Tat und die Interessen 

der Geschädigten rücken dabei außerhalb des Blickfeldes des Prozessrechts. 

Demnach kommt es nicht selten vor, dass die grundlegenden Probleme, welche 

ursächlich für das begangene Delikt sein können, nicht geklärt werden. Meist geht 

es nur um die Bestrafungen des Täters, die materiellen und immateriellen 

Interessen des Opfers spielen keine Rolle. Die Chance eine Wiedergutmachung 

im herkömmlichen Strafverfahren zu erlangen, sind für den Geschädigten gering. 

„Insbesondere die Bewältigung der mittel- und längerfristig nachwirkenden 

Tatfolgen kann mit den Mitteln des traditionellen Straf- und Strafprozessrechts 

nicht umfassend unterstützt werden.“ 1 

Eine, wenn nicht sogar die beste Lösung für dieses Problem stellt der Täter-Opfer-

Ausgleich (TOA) dar. Hierbei handelt es sich um eine Alternative im Strafprozess, 

welche nicht auf die Bestrafung des Täters, sondern auf die Beseitigung des 

Konfliktes das Hauptaugenmerk legt. Täter und Opfer treten sich in einem 

gemeinsamen Ausgleichsgespräch unter Anleitung eines neutralen Schlichters 

gegenüber. Die hierbei erreichte Form der Wiedergutmachung ist eine individuelle, 

auf die Bedürfnisse der Beteiligten abgestimmte Einigung beider Seiten.  

Für den Täter hat diese Form der Einigung im Optimalfall zur Folge, dass von der 

Erhebung einer öffentlichen Klage oder von der Strafe abgesehen wird. 

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Entwicklung des TOA unter Einbeziehung 

von Ausgleichsüberlegungen in der Historie darzustellen. Darüber hinaus soll die 

aktuelle Situation bezüglich der Beauftragung und der Bewertung durch den 

Sozialen Dienst der Justiz dargestellt werden. Weiterhin werden, aufgrund der 

vorhergehenden Erkenntnisse zur aktuellen Situation, Anregungen zur 

Weiterentwicklung gegeben. 

In der vorliegenden Arbeit soll bei der historischen Betrachtung der Zweck des 

TOA, einen materiellen und immateriellen Ausgleich und die Herbeiführung des 

                                                
1 Vgl. Kilchling: Der Täter-Opfer-Ausgleich als Opferrecht: Entwicklung und Entwicklungs-
potenzial aus rechtlicher und kriminalpräventiver Perspektive. 
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Rechtsfriedens zwischen den beiden Parteien zu schaffen, einen Schwerpunkt 

bilden. Dass der TOA im Weiteren die Rechte des Opfers innerhalb des 

Strafprozesses stärkt, soll erst bei den Überlegungen zum Entwicklungspotential 

eine größere Rolle spielen. 

Zunächst werden dazu die Rechtsgrundlagen und grundlegende Begriffe 

dargestellt. Anschließend wird ein Überblick über die Entwicklung von 

Ausgleichsgedanken in der Geschichte gegeben, bevor rechtliche Entwicklung, 

sowie die daraus resultierende Situation der Beauftragung dargestellt wird. 

Diese Betrachtung bildet die Grundlage für anschließende Überlegungen zum 

Bedarf und zur Möglichkeit der Weiterentwicklung dieses Verfahrens. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text verallgemeinernd das 

generische Maskulinum verwendet. Diese Formulierungen umfassen 

gleichermaßen männliche und weibliche Personen. 
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2 Rechtliche Grundlagen 

2.1 Zu § 155a StPO 

„§ 155a StPO [Strafprozeßordnung, in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 

April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist], stellt die prozessuale 

Grundnorm für die Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs im Strafverfahren dar. 

Durch sie wird der im materiellen Strafrecht etablierte Täter-Opfer-Ausgleich 

verfahrensrechtlich verankert und gestärkt.“2 Gemäß § 155a S. 1 StPO sollen die 

Staatsanwaltschaft und das Gericht in jedem Stadium des Verfahrens die 

Möglichkeiten prüfen, einen Ausgleich zwischen Beschuldigten und Verletzten zu 

erreichen. Gemäß § 155a S. 2 StPO sollen sie in geeigneten Fällen darauf 

hinwirken. Die Annahme der Eignung darf nicht gegen den ausdrücklichen Willen 

des Verletzten erfolgen, so wird es in § 155a S. 3 StPO der Vorschrift festgelegt.3 

Die Norm, als Soll- Vorschrift ausgestaltet, verpflichtet die Staatsanwaltschaft und 

das Gericht grundsätzlich, insofern es sich nicht um einen offensichtlich 

ungeeigneten Fall handelt, zur Prüfung, ob zwischen Beschuldigten und Verletzten 

ein Ausgleich stattfinden kann.4 „Die Pflicht zur Prüfung und zum Hinwirken auf 

einen Ausgleich in geeigneten Fällen gilt ausdrücklich für jedes Stadium des 

Verfahrens.“5 

Das Hinwirken gemäß § 155a S. 2 StPO geht dabei über eine bloße Belehrung 

hinaus und kann beispielsweise auch eine unmittelbare Vermittlung, das 

Einschalten einer Vermittlungsstelle oder eine Anordnung nach § 153 StPO 

umfassen.6 

2.2 Zu § 155b StPO 

„Die Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs setzt voraus, dass die damit 

beauftragte Stelle die maßgeblichen Sachverhaltsumstände kennt und ihr damit 

auch personenbezogene Informationen zugänglich gemacht werden.“7 

In § 155b StPO wird hierfür die Übermittlung personenbezogener Daten zu 

Zwecken des TOA geregelt. Die Übermittlung kann dabei von Amts wegen 

                                                
2 BT-Drucks. 14/1928, S.8. 
3 Vgl. § 153a S.1 - 3 StPO. 
4 Vgl. BT-Drucks. 14/1928, S.8. 
5 BT-Drucks. 14/1928, S.8. 
6 Vgl. BT-Drucks. 14/1928, S.8. 
7 BT-Drucks. 14/1928, S.8. 
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geschehen, wenn Staatsanwaltschaft oder Gericht zu der Auffassung kommt, dass 

eine Eignung vorliegt. Weiterhin kann die Übermittlung auf Antrag an die 

vermittelnde Stelle erfolgen, wenn die Initiative zur Durchführung des TOA von 

anderen Verfahrensbeteiligten ausgeht. Dabei sollen nur diese Daten übermittelt 

werden, welche zur Prüfung der Eignung oder zur Durchführung notwendig sind. 

Nur in solchen Fällen, in denen die Erteilung beschränkter Auskünfte 

unverhältnismäßig ist, kann Akteneinsicht gewährt werden. Da die Zweckbindung 

nichtöffentlichen Stellen nicht immer bekannt sein dürfte, sind diese über diese 

Vorschriften gemäß § 155b Abs. 1 S. 3 StPO darüber zu belehren.8 

„Absatz 2 Satz 1 regelt die aus datenschutzrechtlicher Sicht unerlässliche 

Zweckbindung, ergänzt um das Erfordernis, dass schutzwürdige Interessen des 

Betroffenen einer Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen 

Informationen nicht entgegenstehen dürfen.“9 Die Nutzung und Verarbeitung von 

übermittelten Daten sowie von Daten, welche im Laufe des Verfahrens erhoben 

werden, ist nur zulässig, soweit eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt und die 

Erforderlichkeit für die Durchführung gegeben ist.10 Nach Abschluss des 

Verfahrens soll der Auftraggeber im erforderlichen Umfang informiert werden. Der 

erforderliche Umfang umfasst dabei in der Regel das Ergebnis des Verfahrens, 

kann aber auch unter bestimmten Umständen Informationen über den Gang des 

Verfahrens beinhalten. 11 

„Den Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich hat der Bundesgesetzgeber im 

dritten Abschnitt des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) geregelt. Allerdings 

findet das BDSG nur Anwendung, soweit personenbezogene Informationen in oder 

aus Dateien verarbeitet werden.“12 § 155b Abs. 3 StPO stellt sicher, dass diese 

Vorschriften auch zur Anwendung kommen, wenn die Daten nicht in oder aus 

Dateien verarbeitet werden. Die Regelungen des § 155b StPO sind dabei dennoch 

vorrangig anzuwenden.13 

In § 155b Abs. 4 StPO wird die Vernichtung der Unterlagen, die 

personenbezogenen Daten enthalten, geregelt. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 

dabei ein Jahr. Zur Wahrung dieser Frist teilt die Staatsanwaltschaft oder das 

Gericht den Zeitpunkt des Verfahrensabschlusses mit.14 

                                                
8 Vgl. BT-Drucks. 14/1928, S.8 f. 
9 BT-Drucks. 14/1928, S.9. 
10 Vgl. § 155b Abs. 2 S. 2 StPO. 
11 Vgl. BT-Drucks. 14/1928, S.9. 
12 BT-Drucks. 14/1928, S.9. 
13 Vgl. BT-Drucks. 14/1928, S.9. 
14 Vgl. § 155b Abs. 4 StPO. 
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2.3 Zu § 153a Abs. 1 Nr. 5 StPO 

§ 153a Abs. 1 S. 1 StPO normiert die Möglichkeit der Staatsanwaltschaft von einer 

öffentlichen Klage vorläufig abzusehen und dem Beschuldigten Auflagen und 

Weisungen zu erteilen. Diese müssen dabei geeignet sein, das öffentliche 

Interesse an der Verfolgung zu beseitigen. Dabei darf die Schwere der Schuld 

nicht entgegenstehen. Zudem ist die Zustimmung des Gerichtes und des 

Beschuldigten notwendig.15 Gemäß § 153a Abs. 1 S. 2 Nr. 5 StPO kann als Auflage 

oder Weisung angeordnet werden, „sich ernsthaft zu bemühen, einen Ausgleich 

mit dem Verletzten zu erreichen (Täter-Opfer-Ausgleich) und dabei seine Tat ganz 

oder zum überwiegenden Teil wieder gut zu machen oder deren 

Wiedergutmachung zu erstreben.“16 Gemäß § 153a Abs. 1 S. 7 i. V. m. § 153 Abs. 

1 S. 2 StPO bedarf es keiner Zustimmung des Gerichtes bei einem Vergehen, „das 

nicht mit einer im Mindestmaß erhöhten Strafe bedroht ist und bei dem die durch 

die Tat verursachten Folgen gering sind.“17 Ist der TOA erfolgreich, so wird eine 

Verfolgung des Vergehens gemäß § 153a Abs. 1 S. 5 StPO ausgeschlossen.18 

In § 153a Absatz 2 StPO wird dem Gericht die Möglichkeit eingeräumt, auch nach 

Klageerhebung mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Verfahren vorläufig 

einzustellen und eine Auflage oder Weisung, so auch den TOA, zu beschließen.19 

2.4 Zu § 46a StGB 

§ 46a Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 

1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Oktober 

2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist (StGB), „erlaubt den Gerichten, unter 

bestimmten Voraussetzungen eine Schadenswiedergutmachung durch den Täter, 

aber auch sein ernsthaftes Bemühen um einen TOA strafmildernd nach § 49 Abs. 

1 StGB zu berücksichtigen oder mit einem Absehen von Strafe zu honorieren.“20 

Dabei werden zwei Fallgruppen normiert, welche diese Rechtsfolge herbeiführen 

können. Die erste Fallgruppe nach § 46a Nr.1 StGB ist das ernsthafte Bemühen 

des Täters, einen Ausgleich zu erreichen, seine Tat ganz oder zu überwiegendem 

Teil wiedergutzumachen oder eine Wiedergutmachung anzustreben. Deutlich wird 

hierbei, dass das bloße Bemühen um einen Ausgleich ausreicht. Damit wird auch 

                                                
15 Vgl. § 153a Abs. 1 S.1 StPO. 
16 § 153a Abs. 1 S. 2 Nr. 5 StPO. 
17 § 153 Abs. 1 S. 2 StPO. 
18 Vgl. § 153a Abs. 1 S. 5. 
19 § 153a Abs. 2 StPO. 
20 BT-Drucks. 12/6853, S. 21. 
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den Tätern in solchen Fällen, in denen eine Wiedergutmachung nicht vollends 

erreicht werden kann, die Möglichkeit zum Erlangen einer Strafmilderung oder dem 

Absehen von einer Strafe gegeben.21 

Für das Erfüllen des Tatbestandes der zweiten Fallgruppe, „ist erforderlich, daß 

der Täter das Opfer ganz oder zum überwiegenden Teil entschädigt und dies 

erhebliche persönliche Leistungen oder persönlichen Verzicht erfordert hat.(…) 

Aus generalpräventiven Gründen und im Sinne eines angemessenen 

Schuldausgleichs soll die Möglichkeit des Absehens von Strafe jedoch nur 

bestehen, wenn keine höhere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 

Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen verwirkt ist. In diesen Fällen ermöglicht § 153b 

Abs. 1 StPO auch der Staatsanwaltschaft, mit Zustimmung des Gerichts von der 

Erhebung einer öffentlichen Klage abzusehen.“22 

  

                                                
21 Vgl. BT-Drucks. 12/6853, S. 21 
22 BT-Drucks. 12/6853, S. 22. 
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3 Begriffsbestimmungen 

3.1 Täter 

Nach § 25 Abs. 1 erster Fall StGB ist Täter, wer die Straftat selbst begeht. 

Demnach wäre ein Täter derjenige, welcher in eigener Person alle 

Tatbestandsmerkmale einer strafbaren Handlung verwirklicht. Diese Person wäre 

dann Alleintäter. Der Begriff der Täterschaft umfasst jedoch nicht nur das 

eigenhändige Handeln einer einzigen Person, sondern definiert weitere Formen. 

So wird auch derjenige als Täter bestraft, der gemäß § 25 Abs. 1 zweiter Fall StGB, 

die Straftat durch einen anderen begeht, die mittelbare Täterschaft. Wirken 

mehrere Personen gemeinschaftlich an der Begehung einer Straftat mit, so werden 

diese gemäß § 25 Abs. 2 StGB alle als Täter bestraft. Dabei können die Personen 

bei der Begehung miteinander verbunden sein (Mittäterschaft) oder an derselben 

Tat unabhängig voneinander beteiligt sein (Nebentäterschaft).  

Festzuhalten ist demnach, dass der Täter den Tatbestand der strafbaren Handlung 

selbst oder durch einen anderen verwirklicht oder an der Erfüllung als Mittäter 

mitwirkt.23  

„Nach der subjektiven Theorie (animus-Theorie) wird bei der Abgrenzung an die 

Willensrichtung und an die innere Einstellung der Beteiligten zur Tat angeknüpft. 

Täter ist danach, wer mit Täterwillen (animus auctoris) handelt und die Tat als 

eigene will.“24 

Von der Täterschaft abzugrenzen ist die Teilnahme. „Teilnehmer ist, wer mit 

Teilnehmerwillen (animus socii) handelt und die Tat als fremde veranlassen oder 

fördern will.“25 Die beiden Formen der Teilnahme, Anstiftung und Beihilfe, setzen 

die Täterschaft eines anderen voraus, d. h. sie sind an fremder Straftat beteiligt.26 

Gemäß § 26 StGB ist Anstifter, wer „vorsätzlich einen anderen zu dessen 

vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat.“27 Gehilfe ist gemäß § 27 

StGB, wer „vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener 

rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat.“28 

                                                
23 Vgl. Jeschek/Weigend, S. 643 f. 
24 Schmidt/Weiß 2017: Mittäterschaft und mittelbare Täterschaft (Abgrenzung) 
25 Schmidt/Weiß 2017: Mittäterschaft und mittelbare Täterschaft (Abgrenzung)  
26 Vgl. Jeschek/ Weigend, S. 646 
27 § 26 StGB. 
28 § 27 StGB. 
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3.2 Opfer 

Tatbestandsvoraussetzung der maßgeblichen Vorschriften des Täter-Opfer-

Ausgleichs ist das Vorhandensein eines Opfers bzw. Verletzten. Sogenannte 

opferlose Delikte scheiden für die Anwendung der Rechtsgrundlagen und damit für 

einen Täter-Opfer-Ausgleich aus. Fraglich ist der Umfang dieser Begriffe. 

Die Begriffe Opfer und Verletzter finden sich häufig sowohl in StGB als auch in 

StPO, jedoch gibt keine dieser Vorschriften eine Legaldefinition oder allgemeine 

Begriffserklärung.29 Die Verwendung der Begrifflichkeiten erfolgt im § 46a StGB in 

unterschiedlichem Kontext. „Während die Entschädigung gemäß § 46a Nr. 2 StGB 

gegenüber dem ‚Opfer‘ zu erfolgen hat, findet in § 46a StGB der Begriff des 

‚Verletzten‘ Verwendung. (…) Da § 46 Nr. 1 StGB zwischen dem ‚Verletzten‘ und 

dem ‚Opfer‘ inhaltlich nicht unterscheidet, drängt sich der Gedanke auf, daß unter 

dem ‚Opfer‘ im Sinne des § 46a Nr. 2 dasselbe zu verstehen sein könnte wie in § 

46a Nr. 1 StGB.“30 

Da sich auch in der Gesetzesbegründung keine eindeutigen Ausführungen zur 

Unterscheidung der Begrifflichkeiten finden lassen, werden die Begriffe 

„Verletzter“ und „Opfer“ in der folgenden Arbeit zur Vereinfachung synonym 

verwendet. 

Nach dem Bundeskriminalamt sind Opfer „natürliche Personen, gegen die sich die 

mit Strafe bedrohte Handlung unmittelbar richtete.“31 

Der Rat der Europäischen Union definiert den Begriff als „eine natürliche Person, 

die einen Schaden, insbesondere eine Beeinträchtigung ihrer körperlichen oder 

geistigen Unversehrtheit, seelisches Leid oder einen wirtschaftlichen Verlust als 

direkte Folge von Handlungen oder Unterlassungen erlitten hat, die einen Verstoß 

gegen das Strafrecht eines Mitgliedstaats darstellen“32. 

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofes (BGH) steht es allerdings der 

Anwendung des § 46a StGB nicht entgegen, dass Allgemeinheit oder juristische 

Person geschädigt wurden. Unter Voraussetzung des kommunikativen Prozesses, 

ist somit ein TOA im Sinne des § 46a Nr.1 StGB auch bei Straftaten gegen 

                                                
29 Vgl. Steffen, S. 147. 
30 Kespe, S. 81. 
31 Richtlinien für die Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik i.d.F. vom 01.01.2016, S. 7 
32 Rahmenbeschluss des Rates vom 15. März 2001 über die Stellung des Opfers im 
Strafverfahren, Art. 1a. 
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juristische Personen oder bei Verletzung von Rechtgütern der Allgemeinheit 

zulässig.33 

Gemäß II. 1. 1. Verwaltungsvorschrift Täter-Opfer-Ausgleich vom 30. April 1997 

(SächsABl. S. 612, 757), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 12. Juli 2001 

(SächsABl. S. 983) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der 

Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2017 (SächsABl.SDr. S. S 366) (VwV 

TOA), kann es sich bei dem Opfer auch um eine Organisation oder eine 

Körperschaft handeln.34 

Da es zu dieser Auffassung zahlreiche Gegendarstellungen gibt, soll zur 

Vereinfachung für die vorliegende Arbeit folgende Definition gelten: 

Opfer oder Verletzter ist jede natürliche oder juristische Person, soweit sie 

personalisierbar ist, die einen materiellen und/oder immateriellen Schaden in Folge 

einer mit Strafe bedrohten Handlung erlitten hat. 

3.3 Schlichtungsstelle 

Vermittlungsstelle in Sachsen sind „bei erwachsenen Beschuldigten der Soziale 

Dienst der Justiz, bei Jugendlichen oder heranwachsenden Beschuldigten die 

Jugendgerichtshilfe (JGH) des für den Jugendlichen oder Heranwachsenden 

zuständigen Jugendamts. Das Jugendamt kann einen anerkannten Träger der 

freien Jugendhilfe mit der Durchführung beauftragen.“35 

Der Soziale Dienst nimmt die Aufgaben der staatlichen ambulanten 

Strafrechtspflege für Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene im 

jeweiligen Gerichtsbezirk wahr. Dazu gehört neben der Durchführung des TOA im 

Erwachsenenbereich, die Bewährungshilfe/Führungsaufsicht, die Gerichtshilfe 

und die Vermittlung von gemeinnütziger Arbeit zur Vermeidung von 

Ersatzfreiheitsstrafe.36 

In Sachsen gibt es fünf Dienststellen des Sozialen Dienstes der Justiz, in Leipzig, 

Görlitz, Dresden, Chemnitz und Zwickau. 

Die Vermittlung im Rahmen des TOA ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, 

sodass insbesondere die Vermittler, häufig auch als Mediatoren oder Schlichter 

bezeichnet, folgende Eigenschaften aufweisen sollten. 

                                                
33 BGH 4 StR 435/99, Urteil vom 18.11.1999 , Rn. 8f.  
34 Vgl. II. 1.1. VwV TOA. 
35 IV. 1. VwV TOA. 
36 Vgl. Landgericht Chemnitz: Sozialer Dienst, Aufgaben 
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„Die Rolle des Mediators stellt generell hohe Anforderungen an dessen 

menschliche Integrität und professionelle Kompetenz. Sie verlangt 

Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen, die Fähigkeit, mit Gegensätzen und 

Spannungen fachkundig und konstruktiv umzugehen, und Sachkenntnis. Dazu 

gehören Fachkenntnisse im Straf- und Zivilrecht.“37 

Der Vermittler muss während des gesamten Verfahrens eine neutrale Stellung 

bewahren und möglichst sachgerecht den Konflikt lösen, damit eine gerechte 

Einigung verhandelt und erzielt wird. Dazu gehören auch verschiedene Formen 

der Gesprächs- und Klärungshilfe.38 

3.4 Täter-Opfer-Ausgleich 

3.4.1 Verfahren in Sachsen 

Geregelt ist der TOA in den §§ 155a und b StPO, sowie im § 46a Abs. 1 StGB. 

„Der Täter-Opfer-Ausgleich selbst ist ein informelles Verfahren, für das es keine 

gesetzlich vorgeschriebenen Regeln gibt.“39 

„Der Täter-Opfer-Ausgleich ist ein Verfahren der Konfliktschlichtung. Unter 

Aufsicht eines Mediators versuchen Opfer und Täter eine außergerichtliche 

Konfliktregelung zu finden und sich auf eine Wiedergutmachung zu verständigen. 

(…) 

Eingeleitet wird der Täter-Opfer-Ausgleich durch die Staatsanwaltschaft oder das 

Gericht. Kommt ein Staatsanwalt oder Richter zu dem Ergebnis, dass ein Täter-

Opfer-Ausgleich in Frage kommt, beauftragt er eine Schlichtungsstelle mit der 

Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs. Beschuldigte oder Opfer können die 

Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs jedoch auch selbst anregen, 

beispielsweise beim Stellen des Strafantrags.“40 

Da die Durchführung des Verfahrens an sich nicht gesetzlich geregelt ist, hat jedes 

Bundesland dafür länderspezifische Richtlinien und Verwaltungsvorschriften 

erlassen, nach denen sich der Täter-Opfer-Ausgleich für das jeweilige Bundesland 

richtet. Die grundlegenden Vorgehensweisen sind dabei weitestgehend identisch. 

In Sachsen richtet sich die Durchführung nach der VwV TOA. 

                                                
37 Hassemer in Finger: Die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen einer 
umfassenden Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs  
38 Standards Mediation in Strafsachen, S. 20. 
39 Finger: Die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen einer umfassenden 
Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs 
40 Sächsisches Staatsministerium der Justiz: Opferhilfe, S. 14. 
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Nach der VwV TOA kommt der TOA bei leichten bis mittleren Straftaten in 

Betracht. Dazu zählt Hausfriedensbruch (§ 123 StGB), Beleidigung (§§ 185 bis 

189 StGB), Körperverletzung (§§ 223, 224 und 229 StGB), Bedrohung (§ 241 

StGB), Sachbeschädigung (§ 303 StGB), Diebstahl und Unterschlagung (§§ 242, 

246 StGB), Betrug (§ 263 StGB) und sonstige Vermögensdelikte, Nötigung (§ 240 

StGB) und in besonders gelagerten Fällen Erpressung (§ 253 StGB).41 Nach § 12 

StGB unterscheidet man Straftaten in Verbrechen und Vergehen. Verbrechen sind 

dabei solche Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 

bedroht sind und Vergehen solche, die mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder 

mit einer Geldbuße bedroht sind.42 Für Verbrechen gilt nach III. 2. VwV Täter-

Opfer-Ausgleich, dass nur in Ausnahmefällen auf die Durchführung eines TOA 

hingewirkt werden soll.43 

Nach der Beauftragung nimmt die Vermittlungsstelle Kontakt zu den Beteiligten 

auf, um über das Verfahren des Täter-Opfer-Ausgleichs zu informieren. In den 

Standards für die Mediation in Strafsachen im Rahmen eines TOA wird darauf 

hingewiesen, dass es wichtig ist, „Hemmschwellen bei Betroffenen herabzusetzen 

und eine freie Entscheidungsfindung durch Vorabinformationen (z. B. Faltblatt 

und/oder Hinweis auf Internetauftritt) zu ermöglichen. (…) 

Bei der Kontaktaufnahme ist das vorrangige Ziel, dass die Tatverantwortlichen 

keinen weiteren Druck auf die geschädigten Personen ausüben. Aus diesem 

Grunde kann es mitunter erforderlich sein, das erstes Anschreiben an die 

geschädigte Person zu richten.“44  

In den anschließenden Vor- und Einzelgesprächen erhalten die Beteiligten 

detaillierte Informationen über den Verlauf eines TOA sowie die 

Rahmenbedingungen des TOA. Gleichzeitig wird ihnen hier die Möglichkeit 

gegeben, ihre Erwartungen sowie Ängste darzulegen. Die Anzahl der 

Einzelgespräche ist dabei nicht vorgeschrieben. So ist es durchaus möglich, 

mehrere Gespräche mit den Beteiligten zu führen, in denen sie vor allen Dingen 

auch auf die Grenzen und Risiken hingewiesen werden sollen. 

Anschließend entscheiden die Konfliktparteien unabhängig und frei, ob und wie 

das Verfahren fortgeführt werden soll.45  

                                                
41 Vgl. III. 1. 1.-8. VwV TOA. 
42 Vgl. § 12 StGB. 
43 Vgl. III: 2. VwV TOA. 
44 Standards Mediation in Strafsachen, S.25. 
45 Vgl. Standards Mediation in Strafsachen, S. 26 f. 
 

https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/372/redirect
https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/372/redirect
https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/372/redirect
https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/372/redirect
https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/372/redirect
https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/372/redirect
https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/372/redirect
https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/372/redirect
https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/372/redirect
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„In der Regel wird die Durchführung eines gemeinsamen Ausgleichsgesprächs 

angeboten. Falls die Beteiligten die direkte Begegnung ablehnen, kann eine 

indirekte Vermittlung erfolgen.“46 

In einem Ausgleichsgespräch treten sich Täter und Opfer persönlich gegenüber. 

Beiden Parteien wird dabei die Möglichkeit gegeben ihre subjektiven Eindrücke zu 

schildern, sowie Erwartungen und Ängste darzulegen. Die Beteiligten setzten sich 

gemeinsam mit der Tat auseinander und arbeiten diese auf. Unterstützt werden 

sie dabei durch die Schlichtungsstelle, welche gleichzeitig dafür zuständig ist, 

einen angemessenen Rahmen und einen strukturierten Ablauf des Gespräches zu 

schaffen. Optimalerweise kommen die Beteiligten zu einer befriedigenden Lösung 

und treffen eine gemeinsame Vereinbarung, welche die konkrete Ergebnisse des 

Gespräches beschreibt. 

Anschließend erfolgt die Rückmeldung der Vermittlungsstelle an den Auftraggeber 

über den Verlauf des Verfahrens und über die Ergebnisse des Gespräches.47 

Je nach dem in welchem Stadium des Verfahrens der Ausgleicht durchgeführt 

wird, können daraufhin unterschiedliche Rechtsfolgen eintreten. So könnte 

beispielweise das Gericht auf Grundlage dieses Berichtes nach Möglichkeit 

entsprechend § 46a StGB „die Strafe nach § 49 Abs. 1 mildern oder, wenn keine 

höhere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 

dreihundertsechzig Tagessätzen verwirkt ist, von Strafe absehen.“48 

Wird die Durchführung des Ausgleichsverfahrens als Auflage oder Weisung des 

Staatsanwalts im Rahmen des § 153 a StPO erteilt, so kann bei Erfüllung die Tat 

gemäß § 153 a Abs. 1 S. 5 StPO die Tat nicht mehr als Vergehen verfolgt werden.49 

3.4.2 Prinzipien und Ziele 

Mit dem TOA soll das Ziel der Herstellung des Rechtsfriedens zwischen Täter und 

Opfer erreicht werden. 

Dies äußert sich in einer einvernehmlichen Vereinbarung zwischen dem 

Beschuldigten und dem Geschädigten, in welcher die Erwartungen beider Seiten 

gleich berücksichtigt wurden. Sowohl während des Ausgleichsgesprächs, als auch 

in der anschließenden Einigung, soll gewährleistet werden, dass beide Seiten 

gleichberechtigt agieren können, und demzufolge keine Ungleichbehandlung 

                                                
46 Standards Mediation in Strafsachen, S. 28. 
47 Vgl. Standards Mediation in Strafsachen, S. 29 f. 
48 § 46 a StGB. 
49 Vgl. §153a Abs. 1 S. 5 StPO. 
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entsteht. Weiterhin sollte möglichst daraufhin gearbeitet werden, dass die 

vereinbarten Regelungen von beiden Seiten realisiert werden. Der TOA dient 

dazu, die entstandenen Konfliktfolgen aufzuarbeiten und damit zu reduzieren. 

Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, zukünftige Begegnungen so zu regeln, dass 

erneute Konflikte vermieden werden. 50 

Zur Erreichung der mit dem TOA verfolgten Ziele, müssen bestimmte 

Voraussetzungen gegeben sein. Folgende Prinzipien gelten für den gesamten 

Ablauf des Verfahrens und sind ständig zu beachten.  

Die Teilnahme an diesem Verfahren ist für beide Seiten freiwillig und kann zu 

jedem Zeitpunkt abgelehnt oder beendet werden. Bereits in der Phase der 

Kontaktaufnahme soll auf diesen Punkt hingewiesen werden. Die Zustimmung 

oder Ablehnung der Beteiligten erfolgt ohne Zwang oder Druck. Nur so kann 

gewährleistet werden, dass sich die beiden Parteien kooperationsbereit 

gegenüber dem anderen zeigen.51 

Der TOA ist „zu jedem Verfahrenszeitpunkt und unabhängig von der Schwere der 

Straftat möglich.“52 Er kann auch von den Beteiligten selbst angeregt werden. 

Das Ergebnis des Verfahrens soll nicht vorgegeben sein. Die Beteiligten können 

den Verlauf, sowie die Vereinbarung ohne Vorgaben des Auftraggebers 

bestimmen. Welche Einigung dabei erzielt wird bleibt den Beteiligten selbst 

überlassen. Hauptaugenmerk liegt nur darauf, dass beide mit dieser Lösung 

einverstanden sind und sie akzeptieren.53 „Eine erneute Viktimisierung der 

geschädigten Person ist zu vermeiden.“54 

  

                                                
50 Vgl. Standards Mediation in Strafsachen, S. 10. 
51 Vgl. Standards Mediation in Strafsachen, S. 8. 
52 Standards Mediation in Strafsachen, S.8. 
53 Vgl. Standards Mediation in Strafsachen, S. 8. 
54 Standards Mediation in Strafsachen, S. 8 
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4 Der Ausgleichsgedanke in der Historie 

4.1 Römisches Recht 

Die Zwölftafelgesetze, welche das Zivil- und Strafrecht in abstrakter Form regelten, 

stellen die erste Rechtsquelle des römischen Rechtes dar.55 Sie stammen aus des 

Zeit um 450 v. Chr.56 Dem römischen Recht lag das Talionsprinzip zugrunde.57 

„Der Täter soll das gleiche Übel erleiden, das er seinem Opfer zugefügt hat, wie 

im Gesetz Mose (2.Mose 21,23 – 25). (…) Doch steht diese Bestimmung der Zwölf 

Tafeln schon nicht mehr auf der älteren Stufe des mosaischen Gesetzes, sondern 

zeigt bereits den Übergang zur nächsten Stufe an. Ni cum eo pacit heißt es, womit 

einem Sühnevergleich der Vorrang eingeräumt wird. Was der Täter an 

Sühneleistung höchstens zu entrichten hat, was das Opfer fordern kann, darüber 

sagt das Gesetz nichts; die Höhe der Sühneleistung war noch der Einigung der 

Parteien überlassen, beide Teile mussten zustimmen.“58 

Schließlich wurde „ein Verfahren zur gerichtlichen Feststellung der deliktischen 

Schädigung und als Schadensausgleich eine gesetzlich fixierte Geldbuße 

eingeführt. Das Prozessmodell lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Die 

Verfahrensherrschaft liegt ganz in den Händen der Parteien - Schädiger und 

Geschädigter; sie können sich bereits vorprozessual einigen, es besteht kein 

Gerichtszwang. Kommt es zu keiner vorprozessualen Einigung, kann der 

Geschädigte Klage erheben und die deliktische Haftung des Täters feststellen 

lassen. Auch nach dieser Feststellung können sich die Parteien über die 

Bußzahlung noch privat einigen, andernfalls entscheidet das Gericht über die 

Höhe der Buße.“59 Mit der Festlegung der Geldbußen für bestimmte Delikte wurde 

somit das Talionsprinzip vollständig abgeschafft. Dieser Sühnevergleich des 

Zwölftafelgesetzes sollte damit dem Ausgleich zwischen Täter und Opfer dienen. 

In der folgenden Entwicklung gewann die Zahlung von Buße, welche zum einen 

die Funktion der Vergeltung und zum anderen aber den Ausgleich vorsah, immer 

mehr an Bedeutung.60 Dabei ging es vor allem um „Friedensstiftung und 

Friedenssicherung zwischen den Interessenverbänden der Familie oder Sippe.“61 

                                                
55 Vgl. Mommsen, S.127. 
56 Vgl. Steffen, S. 4. 
57 Vgl. Liebs, S. 216. 
58 Liebs, S. 216. 
59 Mommsen in Hartmann, S. 44 f. 
60 Vgl. Steffen, S. 6 f. 
61 Steffen S. 8. 
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Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. entstand die Polizeijustiz der tresviri capitales, 

welche Diebe, Giftmischer und Brandstifter verfolgte. Gleichzeitig ging das System 

der Bußezahlung bei Sachbeschädigung zum Prinzip des Schadenersatzes über. 

Die Befriedigung des Rachebedürfnisses wurde durch einen reinen Ausgleich des 

Vermögensschadens, einem Wertersatz, verdrängt.62 

Es vollzog sich somit ein Wandel im Privatstrafsystem. Gleichzeitig wurde die 

öffentliche Strafe bedeutungsvoller. 

Mit der Veränderung Roms zu einer Großstadt und damit einhergehenden 

wachsenden Spannungen zwischen Arm und Reich, sowie einem Anstieg der 

Kriminalität, zeigten sich jedoch Schwächen des Privatstrafsystems.  

Insbesondere wurden jene, die mittellos waren, durch die Verhängung einer 

Geldbuße nicht von der Straftat abgehalten, da sie kein Vermögen besaßen. 

Wirkung zeigt dieses System somit nur bei den Besitzenden. In der Folge 

entwickelte sich beispielsweise für Diebstahl, neben der ordentlichen 

Diebstahlsverfolgung vor dem Prätor, noch eine außerordentliche 

Diebstahlsverfolgung vor außerordentlichen Magistraten. Sie sah zumeist als 

Strafe das Auspeitschen vor. Dabei konnte der Bestohlene zwischen diesen 

beiden Formen wählen. Zusätzlich bildetet sich die außerordentliche öffentliche 

Bestrafung für besonders gefährliche Tatbestände heraus. Die Ahndung solcher 

Straftaten reichte bis zur Todesstrafe.63 

Im 2. Jahrhundert v. Chr. entstanden zunächst kleinere Gerichtshöfe, bei denen 

nur Angehörige des senatorischen Adels, später auch die Ritter (equites), Richter 

werden konnten. Mit Abschluss der Verfassungsreform Sullas um 80 v. Chr. 

entstanden mehrere Schwurgerichte (quaestiones), öffentliche Gerichte, jeweils 

für bestimmte Arten von Verbrechen. Gleichzeitig wurden die dazugehörigen 

materiellen Gesetze entwickelt. In der Kaiserzeit gehen sowohl das 

Quästionengericht, als auch die Polizeijustiz in die kaiserliche Beamtenjustiz 

über.64„Die Strafen wurden härter. Nicht mehr nur Geldstrafen, Tod oder 

Verbannung, wie in der Republik, sondern auch Prügelstrafen oder Zwangsarbeit 

waren nun möglich. Gefängnis als Strafe war unzulässig, kam aber tatsächlich 

wohl öfter vor.“65 

                                                
62 Vgl. Wesel, S. 169, S. 182. 
63 Vgl. Liebs, S. 196 f. 
64 Vgl. Wesel, S.169 f. 
65 Vgl. Wesel, S. 171. 
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Erkennbar ist somit, dass „während der gesamten Zeit des Bestehens des 

Römischen Reiches der Ausgleich der Parteien ein bedeutendes Instrument der 

Konfliktregulierung war. (…) Da sich das Sozialgefüge des Reiches im Laufe der 

Jahrhunderte zum Teil dramatisch wandelte, ließ die Bedeutung der privaten 

Konfliktregulierung nach. (…) Ein Ausgleichssystem, das ausschließlich auf 

materielle Wiedergutmachung ausgerichtet war, konnte unter Besitzlosen nicht 

mehr hinlänglich funktionieren.“66 

4.2 Germanisches Recht 

„Das germanische Volk tritt in Gemeinschaften gegliedert in die Geschichte ein. 

Alles Recht ist ursprünglich Gesamtrecht; die Gemeinschaft steht vor und über 

dem einzelnen; sie vermittelt ihm erst die Teilhabe am Rechtsleben. (…) Die 

älteste und bedeutsamste Gemeinschaft ist die auf gemeinsamer Abstammung 

beruhende, die Sippe“.67 Die Sippe erfüllt als Friedensgemeinschaft, 

Schutzgemeinschaft, Rechtsgemeinschaft, Wehreinheit und 

Siedlungsgemeinschaft eine Reihe an öffentlichen Aufgaben. Vorherrschendes 

Prinzip war bei den Germanen der Rachekult, dessen Träger die Sippe war. Die 

Rache der Sippe, für die Schädigung eines Mitgliedes der Sippe, richtet sich gegen 

die Sippe, welcher der Täter angehört.68 

Die Rache trat dabei in verschiedenen Formen auf. Wird der Täter bei der 

Begehung der Tat oder bei Verfolgung ergriffen, so war er unabhängig von der 

Schwere der Tat zum Tode verurteilt.69 „Es war nur notwendig, die gerechte Rache 

vor dem Notgericht zu ‚verklaren‘,(…) damit sollte die Gegenrache der Tätersippe 

ausgeschlossen werden.“70 Eine andere Möglichkeit war es, den Täter vor ein 

Standgericht zu bringen, wo er zum Tode verurteilt wurde.71 

„War die Tat nicht mehr handhaft, war sie ‚übernächtig‘ geworden, so kam es zur 

organsierteren Rache, zur Fehde.“72 

Beim Fehdegang war der vorherrschende Gedanke die Wiederherstellung der 

Sippenehre, wobei jegliche Schädigung des Gegners erlaubt war. Enden kann die 

Fehde durch die Versöhnung der beiden Sippen, der Urfehde, welche in 

                                                
66 Steffen, S. 16. 
67 Mitteis/Lieberich, S. 23. 
68 Vgl. Mitteis/Lieberich, S. 24. 
69 Vgl. Mitteis/Lieberich, S.39. 
70 Mitteis/Lieberich, S.39. 
71 Vgl. Mitteis/Lieberich, S.40. 
72 Mitteis/Lieberich, S. 40. 
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verschiedensten Formen gefestigt werden konnte. Im Voraus setzte dabei meist 

ein Schiedsgericht eine Buße fest.73 

„Die Rache bezweckte nach germanischer Auffassung nicht Schmerzzufügung 

oder Quälerei, sondern Demütigung des Gegners und seiner Sippe. Darum aber 

konnte sie, ohne daß der Ehre des zur Rache Verpflichteten Abtrag geschah, 

durch andersartige Demütigung ersetzt oder, besser gesagt, überflüssig gemacht 

werden. Dies geschah durch Sühneleistungen, die auf Grund von Sühneverträgen 

dem Verletzten und seiner Sippe dargebracht wurden.“74 

Immer wieder traten zur Schlichtung von Sippenkonflikten Schiedsgerichte 

zusammen, dabei entwickelte sich ein Gerichtsverfahren, welches einem strengen 

Formzwang unterlag. Dabei musste der Kläger das Verfahren eröffnen und den 

Beklagten einladen. Nach Vorbringen der Beschuldigung musste der Beklagte 

darauf antworten. Um Aussagen in dem Verfahren zu beweisen, kamen vor allem 

die drei Beweismittel Eid, Gottesurteil oder gerichtlicher Zweikampf zum Einsatz. 

War diese Verhandlung abgeschlossen, erteilte das Gericht, welches ansonsten 

nur eine passive Rolle spielte, sein Urteil.75 

„Wie ausgeführt, erwuchs das Vergeltungsbedürfnis aus dem Existenzkampf der 

Sippe. Prestigeverlust ohne Reaktion war ein Zeichen von Schwäche und beraubte 

den Individuen der Sippe ihrer Geborgenheit und Sicherheit; nicht das 

Restitutionsinteresse des verletzten Individuums war Hauptantrieb für die Fehde, 

sondern das Sicherheits- und Geborgenheitsbedürfnis des Sippenkollektivs. Auch 

die Entstehung des Sühnevergleiches entspringt nicht in erster Linie dem o. g. 

Opferinteresse, sondern wird zunächst im besonderen Interesse der Sippe 

gewesen sein, wenn die Fehde existenzbedrohende Ausmaße annahm.“76 

Der Friedensgedanke liegt somit sowohl modernen Ausgleichsideen, also auch 

urtümlicher Wiedergutmachung zugrunde, wobei bei letzterem der individuelle 

Ausgleich wohl nur eine untergeordnete Rolle spielt.77 

4.3 Fränkische Zeit 

Aus der Völkerwanderung resultierte die Bildung von Stammesstaaten, in denen 

ein Königtum entsteht.78„Die Franken sind eine Völkergruppe, aus der sich unter 

                                                
73 Vgl. Mitteis/Lieberich, S.40. 
74 Schmidt, S. 24 
75 Vgl. Mitteis/Lieberich, S. 44 ff. 
76 Vgl. Steffen, S. 26 f. 
77 Vgl. Steffen, S. 27. 
78 Vgl. Mitteis/Lieberich, S. 50. 
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Führung der Salier ein Stamm entwickelt hat.“79 Im Gegensatz zur germanischen 

Zeit gibt es für die fränkische Zeit zahlreiche Rechtsquellen. So geben 

insbesondere die Volksrechte der einzelnen germanischen Stämme Aufschluss 

über die Entwicklung des Rechts.80 „Der Ausdruck ‚Volksrechte‘ darf nicht zu der 

Annahme verleiten, es handle sich durchweg um eine eigenwüchsige 

Gesetzgebung des Volkes, in dem der ‚Volksgeist‘ sich spontan offenbart hätte. 

Der Antrieb lag fast überall (…) bei Königtum. (…) Das Königtum hatte auch das 

größte sachliche Interesse an einer Gesetzgebung schon unter dem 

Gesichtspunkt der Friedenssicherung.“81 

Neben dem Volksrecht (Leges) und den dazugehörigen Novellen, konnte der 

König eigenes Recht erlassen. Die königlichen Edicta, Decreta, Capitularia galten 

überstämmisch.82 

„Im Mittelpunkt des Strafrechts stand in der fränkischen Zeit das 

Kompensationssystem.“83 Aufgrund der durch Rache drohenden Gefahren an 

Menschen- und Güterverlusten, drängte sowohl die Obrigkeit, als auch die Kirche 

auf die Einschränkung der Rache und der Fehde.84 Später wurde durch Androhung 

der Friedlosigkeit versucht, Sühneverträge zu erzwingen.85 Diese Entwicklung 

spiegelt sich in den Volksrechten wieder, sie enthalten ein detailliertes 

Bußensystem für nahezu sämtliche Deliktsarten. Sie beinhalten sowohl Abkauf 

des Racherechts als auch Ersatz des entstandenen materiellen oder immateriellen 

Schadens.86 „Die Grundlage der Buße bildet [in den Bußkatalogen] das Wergeld 

des gemeinfreien Mannes; die Buße sind als Quote des Wehrgeldes berechnet. 

Wergeld und Buße fielen an der Verletzten und seine Sippe. Daneben wurde ein 

Friedensgeld (fredus) als Quote der Buße gefordert, welches an den Staat fiel.“87 

Zur späteren Karolingerzeit fallen dann immer mehr Anteile oder auch die gesamte 

Buße an die öffentliche Gewalt. Weiterhin wird vielfach eine Einigung vor den 

öffentlichen Gerichten gefordert.88 

                                                
79 Mitteis/Lieberich, S. 54. 
80 Vgl. Mitteis/Lieberich, S. 89. 
81 Mitteis/Lieberich, S. 89 f. 
82 Vgl. Mitteis/Lieberich, S. 91. 
83 Planitz/Eckhart, S. 110. 
84 Vgl. Schmidt, S. 24. 
85 Vgl. Mitteis/Lieberich, S. 98 f. 
86 Vgl. Schmidt, S. 25. 
87 Planitz/Eckhart, S. 110. 
88 Vgl. Mitteis/Lieberich, S. 99. 
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„Aus den alten volksrechtlichen Entsühnungsriten hat sich jetzt die Todesstrafe als 

rein stattliche Vergeltungsmaßnahme entwickelt“.89 

Zunehmend lösten sich die traditionellen Sippenverbände auf, unter anderem 

bedingt durch den Grundbesitz und das Lehnwesen.90 Es wird mehr und mehr zum 

anerkannten Grundsatz, dass der Täter für sich allein büßt. Aufgrund von 

steigenden Bußgeldzahlungen und Friedensgeldern, konnten die Verurteilten oft 

ihre Strafe nicht zahlen. 91 

Die Volksrechte selbst sehen für Knechte, die Straftaten begangen haben, Strafen 

durch die öffentliche Gewalt, häufig in Form von Tötung oder Verstümmelung vor. 

Es entwickelten sich Leibesstrafen. Diese werden später nun nicht mehr nur 

gegenüber den Unfreien, sondern auch gegenüber den Freien als Ehrenstrafe 

ausgesprochen. Dabei mehren sich in der karolingischen Zeit die Fälle, in denen 

die verstümmelnden Strafen angewandt werden.92 Doch bestand dabei die 

Möglichkeit sich von der Strafe freizukaufen.93„[D]er ursprünglich dafür 

maßgebliche Gedanke, durch Abkauf der Rache die Vergeltungskette zu 

durchbrechen (…) tritt hinter den fiskalischen Gesichtspunkt zurück, so daß die 

Grausamkeit der Strafandrohung nur noch dazu diente, ein hohes Lösegeld 

einzubringen.“94 

4.4 Mittelalter 

Im Mittelalter lebte die ritterliche Fehde auf. Diese ist zu unterscheiden von der 

gewöhnlichen Fehde, welche eine die Reaktion mit Gewalt auf ein Delikt darstellt.95 

Als Ritterfehden werden in kleinem Ausmaß Auseinandersetzungen zwischen 

zwei Parteien in Form von Raubzügen oder Kleinkriegen bezeichnet. In größerem 

Ausmaß konnten daraus verheerende Schlachten entstehen. Anlass für die 

ritterliche Fehde musste nicht immer ein deliktisches Verhalten des Gegners, 

welches man zu rächen suchte, sein. Sie konnte beispielsweise auch zur 

Anerkennung und Durchsetzung eines Rechtsanspruches dienen.96 

Gerade in Frankreich nahm diese Art der Fehde im 10. Jahrhundert gravierende 

Ausmaße an. Um dem entgegenzuwirken, entwickelte sich die 

                                                
89 Mitteis/Lieberich, S. 99. 
90 Vgl. Planitz/Eckhart, S. 95. 
91 Vgl. Köstlin, S. 110 ff. 
92 Vgl. Schmidt, S. 27. 
93 Vgl. Mitteis/Lieberich, S.100. 
94 Mitteis/Lieberich, S. 100. 
95 Vgl. Steffen, S. 40. 
96 Vgl. Grathoff: Fehde 
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Gottesfriedensbewegung.97 „Dem Unfrieden der Welt stellt die Kirche die Idee 

ihres geheiligten Friedens entgegen. Pax und Treuga sind die beiden 

Erscheinungen, aus denen sich die Gottesfrieden entwickeln.“98 Sie bezweckten 

zum Anfang nur den Schutz bestimmter Personen, Orte oder Sachen vor 

Gewalttaten, sowie den Ausschluss der Fehde zu bestimmten Tagen. Der Schutz 

zu einzelnen Tagen weitete sich auf immer größere Zeiträume aus. Die Kirche 

begegnete den Verletzungen des Friedens zunächst nur mit kirchlichen, später 

auch mit weltlichen Strafen. Bald werden nicht mehr nur einzelne Personen 

geschützt, sondern das gesamte Land. Die Gottesfrieden werden durch die 

Landfrieden ersetzt. Bestraft wurden hierbei später nicht mehr nur Verstöße gegen 

die ritterliche Fehde, sondern jegliche Missetaten wurden mit den sogenannten 

peinlichen Strafen bedroht. Denn auch die nichtritterlichen Fehden als Blutrache 

für Totschlag fanden lange Zeit auf dem Lande statt.99  

Im Einzelnen sind die peinlichen Strafen die Todesstrafe, die Verstümmelung, 

Strafen zu Haut und Haar, die Acht und Verbannung, die Ehrenstrafen sowie die 

Freiheitsstrafen.100 

Die von den Landfrieden normierte peinliche Strafe löste das 

Kompensationssystem, welchem der Gedanke der Genugtuung und 

Entschädigung der Sippe zugrunde lag, ab. Die peinliche Strafe sollte nun, 

angesichts der mangelnden Strafverfolgung, vor allem abschreckend wirken und 

im Zweifel mögliche Verbrecher unschädlich machen. Gemildert wurde dieses von 

Härte und Grausamkeit geprägte System durch das Gnadenrecht der Richter und 

das Asylrecht der Kirchen.101 

„Obwohl das Wiedererstarken der Fehde den Verdacht nahelegen könnte, dass 

auch die restitutive Sozialkontrolle wieder erstarkte, fand dies tatsächlich nicht 

statt. Bei der Ritterfehde nicht, weil die Motivlage und die gesellschaftlichen 

Notwendigkeiten Sühneverträge als Ausweg einer Fehdeeskalation wenig hilfreich 

erschienen ließ, und bei der gewöhnlichen Fehde nicht, weil die Sippenverbände 

so sehr zerschlagen waren, dass die alten Regulierungsmechanismen zwischen 

gleichrangigen Gruppierungen nicht mehr funktionierten.“102 

                                                
97 Vgl. Schmidt, S. 49 f. 
98 Schmidt, S. 49. 
99 Vgl. Schmidt, S. 49 ff. 
100 Vgl. Schmidt, S. 61 ff. 
101 Vgl. Planitz/Eckhardt, S. 226 f. 
102 Steffen, S. 42. 
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„Die zweite umwälzende Entwicklung am Ende des Mittelalters auf dem Gebiet des 

Strafrechts war neben der Ausbreitung peinlicher Strafen die Ablösung der alten 

Parteiverfahren durch den Inquisitionsprozeß. Auch diese Entwicklung (..) ist für 

den hier zu besprechenden Themenkreis von ebenso großer Bedeutung, wie die 

Ablösung der Kompositionen durch peinliche Strafen. Die Geschädigten büßen mit 

der Einführung des Inquisitionsprozesses ihre maßgebende Rolle im Verfahren ein 

und scheiden sowohl materiellrechtlich wie prozessual als unmittelbar Begünstigte 

der strafrechtlichen Sozialkontrolle aus.“103  

4.5 Neuzeit 

In der frühen Neuzeit gab es, bezogen auf die Wiedergutmachung und Restitution, 

nicht viele neue Ansätze.104 

Auf Seiten des Prozessrechts hatte sich bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts das 

Inquisitionsverfahren endgültig durchgesetzt. Es ermöglichte dem Staat eine 

Entscheidungsgewalt über den Zugang zum Strafjustizsystem, welche, durch die 

Eliminierung privater Kläger, uneingeschränkt war. Weiterhin ergab sich daraus 

die Möglichkeit, jedes Verfahren zu überwachen und wenn nötig darin 

einzugreifen.105 

Mit der Constitutio criminalis Carolina wurde versucht, das bisher geltende, oft 

willkürlich empfundene Strafrecht, zu beschränken, indem man sowohl 

Strafprozessrecht als auch das materielle Strafrecht klarer regelte.106 

„Das materielle Strafrecht des Mittelalters blieb im Prinzip unverändert. Es war von 

der Carolina weitgehend übernommen worden. Allerdings wurden schon im 16. 

Jahrhundert die schweren Verstümmelungsstrafen immer weniger angewendet 

und seit dem 17. Jahrhundert nahmen auch die grausamen Hinrichtungsarten 

ab.“107 

Ende des 17. Jahrhunderts entwickelten sich, unter Einfluss des Naturrechts, 

grundsätzliche Neuerungen im Bereich der Straftheorie. Die theologische Seite 

des Strafrechts wurde durch die Vernunft des Menschen ersetzt. 108 Festgesetzt 

wurden diese Gedanken im Strafrecht des Allgemeinen Preußischen 

Landrechts.109 „Es sah grausame Strafen an Leib und Leben nur noch für wenige 

                                                
103 Hartmann, S. 84. 
104 Vgl. Steffen, S: 55. 
105 Vgl. Weigend, S. 91. 
106 Vgl. Gmür/Roth, S. 141 f. 
107 Wesel, S: 387. 
108 Vgl. Wesel S. 388. 
109 Vgl. Gmür/Roth, S. 146. 
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Tatbestände vor. Auch verfolgten die Strafen nicht mehr einen weitgehend religiös 

begründeten Vergeltungszweck.“110 Die Strafe sollte nun das Ziel verfolgen, 

sowohl den Einzelnen, als auch die Allgemeinheit dahingehend zu beeinflussen, 

dass keine oder keine weiteren Straftaten begangen werden.111 Die 

Humanisierung der Strafzwecke stellt die Grundlage für die moderne 

Wiedergutmachung dar.112 

Vernunft und Menschlichkeit beherrschten auch die Gedanken der Aufklärung des 

18. Jahrhunderts. Es formierte sich Widerstand, sodass sowohl die Folter 

abgeschafft wurde und schließlich auch die Hexenverfolgung endete. Als neue Art 

der Strafe verbreitete sich der Entzug der Freiheit, die Freiheitsstrafe.113 

In Anknüpfung an die sich entwickelnden neuen Strafzwecktheorien ist für die 

Wiedergutmachung insbesondere diese von Karl-Theodor Welcker, welche zu 

dieser Zeit entstanden ist, hervorzuheben. Hierin heißt es: „Hat ein Mitglied (…) 

das Rechtsverhältnis verletzt, (…) so ist es seine erste Rechtspflicht, die dem 

rechtlichen Zustande und dem eigenen wahren rechtlichen Willen in ihren Folgen 

fortdauernd widerstrebende Störung möglichst wieder aufzuheben und gut zu 

machen“.114 

Der Zweck der heutigen Wiedergutmachung und des Täter-Opfer-Ausgleichs, die 

Beseitigung der negativen Auswirkungen des Deliktes im Hinblick auf die 

persönliche Schuld gegenüber Verletztem und der Gesellschaft, zeigten in dieser 

Theorie die ersten Ansätze.115 

Durchgesetzt haben sich aber nicht solche Theorien, sondern die von Kant, Hegels 

und Feuerbach. Diese sahen den Strafzweck insbesondere in der General- und 

Spezialprävention, festgesetzt im Reichsstrafgesetzbuch von 1871.116 

4.6. Wiedergutmachung im 20. Jahrhundert 

Wiedergutmachung blieb bis in die achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts 

kein Aspekt der Strafe. Im Vordergrund standen weiterhin Vergeltung und 

Vorbeugung. Die geringen Möglichkeiten durch Restitution Strafmilderung zu 

erlangen, welche praktisch nahezu keine Anwendung fanden, bedeuteten 

                                                
110 Gmür/Roth, S. 146. 
111 Vgl. Wesel, S. 388. 
112 Vgl. Steffen, S. 56 f. 
113 Vgl. Wesel, S.389.  
114 Welcker, S: 249. 
115 Steffen, S. 59. 
116 Vgl. Jescheck/Weigend, S. 77. 
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gleichzeitig, dass die persönlichen Belange der Geschädigten nicht den 

Strafzweck bestimmten. Nach und nach formierte sich in den achtziger Jahren 

Widerstand gegen die bestehenden Vorschriften.117 

Die Kritik gegenüber dem Strafverfahren, welches die Opferinteressen praktisch 

nicht berücksichtigt, wurde immer größer.118 

„Interessengruppen wie der ‚Weiße Ring‘ kritisierten, daß mehr für die 

Resozialisierung der Täter getan werde als für die Wiedergutmachung 

entstandener Schäden. So beschäftigten sich zunehmend auch Kriminologen und 

Strafrechtler sowie Praktiker der Straffälligenhilfe mit Möglichkeiten der Opferhilfe. 

Dies mit dem Ziel, Opferinteressen zu berücksichtigen ohne Rechte von 

Beschuldigten und Hilfen für Straftäter einzuschränken.“119 

Es entstand eine neue Wissenschaft, die Viktimologie. Viktimologie ist die 

Wissenschaft vom Opfer. Sie beschäftigt sich zum einen mit den prozessualen 

Mitwirkungsrechten und-pflichten des Opfers im Strafverfahren, zum anderen mit 

den Möglichkeiten das Opfer im Ermittlungs- und Strafverfahren vor weiteren 

Schädigungen zu schützen.120 „Ein Meilenstein in der Geschichte der Viktimologie 

war das 1. Internationale Symposium für Viktimologie, das vom 2. September bis 

6. September1973 in Jerusalem stattfand.“ 121 

In Anlehnung an erste Ausgleichprojekte in den USA entstanden auch Mitte der 

achtziger Jahre erste Modellprojekte des TOA in Deutschland.122 

Zwischen 1984 bis 1986 wurden einige lokale Projekte im Bereich des 

Jugendstrafrechts initiiert, welche Unterstützung durch die Landesregierung in 

Bayern, Niedersachen und Baden-Württemberg erhielten. Projekte, die 1987/88 

starteten, hatten oft Schwierigkeiten sich zu finanzieren. Meist waren auch dies 

eher lokale Initiativen von freie Trägern. Seit 1987 stieg die Anzahl der 

Einrichtungen, die den TOA in ihre Fallarbeit aufnehmen oder aufnehmen 

wollen.123 

                                                
117 Vgl. Steffen, S. 61. 
118 Vgl. Schreckling, S. 1. 
119 Schreckling, S. 1. 
120 Vgl. Schneider, S.10 ff. 
121 Schneider, S. 22. 
122 Vgl. Baumann u. a, S. 15 
123 Vgl. Schreckling, S. 13 f. 
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4.7 Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend kann nun festgestellt werden, dass von der römischen und 

deutschen Rechtsgeschichte an, bis in das zwanzigste Jahrhundert hinein zwar 

immer wieder der Ausgleich eine Rolle spielte, eine Wiedergutmachung im Sinne 

des heutigen TOA aber bis in die achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts 

kein Grundgedanke war. 

Der Ausgleich in Rom war auf die Genugtuung der Sippe gerichtet. Es sollte ein 

gesellschaftliches Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Die Fehde war das 

zentrale Mittel, um den erlittenen Schaden, sowohl materieller als auch 

immaterieller Art, auszugleichen. Das Individualinteresse des Opfers trat dabei 

hinter die Ausgleichsinteressen der Gesellschaftsgruppen.  

Die im Zuge der fränkischen Zeit entwickelten Kompensationssysteme diente vor 

allem dazu, die Fehde in ihrer ursprünglichen Form zum Schutz der Gesellschaft 

abzulösen. Aber auch hier stand nicht der individuelle Ausgleich im Vordergrund, 

sondern in erster Linie die Friedenssicherung zwischen den einzelnen 

Gemeinschaften. 

Mit der Einführung des Inquisitionsprozesses wurde der Grundstein für die 

Täterorientierung des Strafrechtes gelegt. Das Opfer verlor immer mehr an 

Bedeutung, der Staat übernahm seine Stellung. 

Erste Gedanken zum Strafzweck machten den Anfang, um den TOA in heutiger 

Form zu ermöglichen. Durchsetzen konnte sich dieser jedoch erst viel später. Bis 

in zwanzigste Jahrhundert hinein wurde nur der Täter als Individuum betrachtet 

und bestraft. 

War es früher die Aufgabe Rechtsfrieden durch einen Ausgleich der Sippen und 

Familien herzustellen, so erkannte man erst mit dem Aufleben der Viktimologie, 

dass der Rechtsfriede im modernen Strafrecht, nur durch eine Berücksichtigung 

der individuellen Interessen des Opfers geschaffen werden kann. 
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5 Entwicklung 

5.1 rechtliche Entwicklung 

5.1.1 Der TOA im Jugendstrafrecht 

„Die Wiedergutmachungsauflage ist im Jugendstrafrecht seit der Einführung des 

Jugendgerichtsgesetzes 1923 als alleinige Rechtsfolge oder in Verbindung mit 

anderen Maßnahmen oder im Zusammenhang mit Verfahrenseinstellung 

zulässig.“124 

Im Jahre 1953 wurde ein neues Jugendgerichtsgesetz (JGG) erlassen. Schon 

dieses enthielt Elemente des TOA und der Schadenwiedergutmachung. 

1974 wurde die Auflage, nach Kräften den durch die Tat verursachten Schaden 

wiedergutzumachen, aufgenommen. 125 

Mit dem 1. Änderungsgesetz des Jugendgerichtgesetzes wurden eine Reihe 

ambulanter Maßnahmen in das JGG eingeführt. In § 10 Abs. 1 S. 3 wird mit der 

Nr. 7 die Weisung an einem Täter-Opfer-Ausgleich teilzunehmen, normiert. 

Weiterhin wird das Bemühen einen Ausgleich mit dem Verletzen zu erreichen als 

besonderer Grund für das Absehen der Strafverfolgung in § 45 Absatz 2 Satz 2 

JGG angesehen.126 

5.1.2 Der TOA im Erwachsenenstrafrecht 

Seit 1953 gab es die Wiedergutmachungsauflage im Erwachsenenstrafrecht, 

welche eine Möglichkeit darstellte, die Strafe zur Bewährung auszusetzen.127 

Das Opferentschädigungsgesetz 1967 zielte noch auf eine Entschädigung der 

Opfer von Gewalttaten durch den Staat.128 

Mit dem Opferschutzgesetz von 01.04.1987 wurde der TOA in das 

Erwachsenenstrafrecht eingeführt. Das Bemühen des Täters einen Ausgleich mit 

dem Verletzten zu erreichen, ist nun gemäß § 46 Abs. 2 StGB ein relevanter 

Gesichtspunkt bei der Strafzumessung.129 Hierbei wurden jedoch weder 

                                                
124 Frehsee in Schünemann/Dubber, S. 120. 
125 Vgl. Wopperer, S. 54. 
126 Vgl. Wopperer, S. 46. 
127 Vgl. Steffen, S. 62. 
128 Vgl. Steffen, S. 61. 
129 Vgl. Janke, S. 45. 
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Rahmenbedingungen für den Ausgleich zwischen Täter und Opfer geregelt, noch 

zeigte es Beteiligungsmöglichkeiten für das Opfer auf.130  

Wesentlich für die rechtliche Entwicklung des TOA war der Alternativ-Entwurf- 

Wiedergutmachung von 1992. „Der Alternativ-Entwurf-Wiedergutmachung (AE-

WGM) verfolgt das Ziel, die Wiedergutmachung in das bestehende Sanktionen- 

und Verfahrenssystem zu integrieren, um die Strafe im Hinblick auf 

Wiedergutmachung des Täters so weit wie möglich zu vermeiden.“131 

Die Wiedergutmachung, hier als „der Ausgleich der Folgen der Tat durch eine 

freiwillige Leistung des Täters“132 definiert, kann gemäß § 2 sowohl materiell, z. B. 

in Form von Schadenersatz, aber auch immateriell, in Form von Entschuldigung 

oder Versöhnungsgespräch erfolgen.133Auf Seiten der Rechtsfolgen wird für die 

Staatsanwaltschaft die Möglichkeit eingeräumt, von der Erhebung der öffentlichen 

Klage abzusehen und das Gericht kann bei geleisteter Wiedergutmachung von der 

Strafe absehen oder die Strafe mildern.134 

Nach Begründung zum Gesetzesentwurf stellt sie neben Strafe und Maßregeln 

eine selbständige Rechtsfolge dar und ist damit zeitlich gesehen das dritte 

Rechtsfolgenelement. Dennoch sollten die anderen beiden Formen subsidiär 

wirken und demnach die Wiedergutmachung die angestrebte Primärfolge 

darstellen.135 

Mit dem Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28.10.1994 sollte der Täter-Opfer-

Ausgleiches und die Schadenswiedergutmachung im Erwachsenenstrafrecht 

stärkere Berücksichtigung finden. § 46a StGB und § 56 Abs.2 S. 2 StGB wurden 

eingeführt. 

Diese erlaubten es von nun an, die Strafe zu mildern, auf Bewährung auszusetzen 

oder ganz auf sie zu verzichten, insofern der Beschuldigte vor dem 

Gerichtsverfahren oder spätestens bis zur Urteilsverkündung den Schaden ersetzt 

oder versucht diesen wiedergutzumachen.136 

Es erfolgte somit nur die materielle, nicht die prozessuale Normierung des TOA. In 

der Folge ermöglichte dies eine flexible Anwendung des TOA bezüglich Zeitpunkt 

der Durchführung und grundsätzlicher Inanspruchnahme. Folglich besteht aber 

                                                
130 Vgl. Steffen, S. 62. 
131 Baumann u. a., S. 11. 
132 Baumann u. a, S. 1 (§ 1 S.1 AE-WGM). 
133 Vgl. Baumann u. a., S.1 (§ 2 AE-WGM). 
134 Vgl. Baumann u. a, S. 2 (§§ 4, 5, 11 AE-WGM). 
135 Vgl. Baumann u.a., S. 22 ff. 
136 Vgl. Steffen, S. 62. 
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auch die Gefahr der ungleichen Rechtsanwendung, welche verwaltungsintern 

durch Erlasse, Richtlinien oder Hausverfügungen minimiert werden sollte. Die 

Forderung einer strafverfahrensrechtlichen Regelung drängte sich damit immer 

mehr in den Vordergrund.137 

Am 28.12.1999 trat das Gesetz zur strafverfahrensrechtlichen Verankerung des 

Täter-Opfer-Ausgleichs und zur Änderung des Gesetzes über Fernmeldeanlagen 

in Kraft. Das Gesetz verfolgt das Ziel „dem Täter-Opfer-Ausgleich einen breiteren 

Anwendungsbereich zu verschaffen.“138 Die §§ 155 a, b und 153a Abs. 1 S. 2 Nr. 

5 StPO werden eingeführt. Diese bilden die prozessualen Grundnormen des TOA 

und gelten bis heute. 

5.2 Entwicklung der Fallzahlen in Sachsen von 2010 bis 2016 

Abbildung 5. 2 - 1: Entwicklung Beauftragungen Täter-Opfer-Ausgleich ab 
2010 pro Dienststelle in Sachsen 

 

Die vorliegende Grafik wurde von dem Sozialen Dienst der Justiz des 

Landgerichtes Zwickau erstellt und zur Verfügung gestellt. Die genauen Zahlen 

ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle. Diese Daten wurden von dem 

Referat für den Sozialen Dienst am OLG Dresden zur Verfügung gestellt. 

                                                
137 Vgl. Keudel, S. 35. 
138 BT-Drucks. 14/1928, S.1. 
 



28 
 

Abbildung 5. 2 - 2: Eingänge Täter-Opfer-Ausgleich ab 2010 aufgeschlüsselt 
nach Landgerichtsbezirken  

 

Zu sehen sind die Zahlen der Beauftragungen zum TOA aus den Jahren 2010 bis 

2016, aufgeschlüsselt auf die Dienststellen des Sozialen Dienstes. 

Grundlegend kann man erkennen, dass die Beauftragung des TOA in Sachsen 

gesunken ist. Lag die Gesamtzahl der Beauftragungen 2010 noch bei 306, so ist 

sie bis 2015 um ca. 50 Prozent auf 160 Eingänge gefallen. Die höchste 

Beauftragung findet man im Jahr 2011 mit 85 Fällen beim Sozialen Dienst des 

Landgerichtes Dresden, die niedrigste Beauftragung liegt mit 4 Fällen bei dem 

Sozialen Dienst der Justiz beim Landgericht Görlitz im Jahr 2016. 

Die insgesamt niedrigste Beauftragung findet man in der Dienststelle Görlitz, mit 

insgesamt 152 Fällen von 2010 bis 2016. Die insgesamt meiste Beauftragungen 

von 2010 bis 2016 fanden bei den Dienststellen Leipzig mit 429 Beauftragungen 

und Zwickau mit 414 Beauftragungen statt. 

Verglichen dazu bewegen sich die Zahlen der Ermittlungsverfahren der 

Staatanwaltschaft zwischen 2014 und 2016 durchschnittlich bei etwa 235.432. Die 

Zahlen der Neueingänge von 2014 bis 2016 in Strafsachen bei den Amtsgerichten 

gingen von 40.474 auf 37.306 zurück. Bei den Strafsachen, die das Landgericht in 

1. Instanz entscheidet, bewegen sich die Zahlen zwischen 573 und 639.139 

Festzustellen ist somit, dass das TOA Verfahren im Vergleich zu der Gesamtzahl 

an strafrechtlichen Verfahren einen sehr geringen Anteil ausmacht. Weiterhein ist 

zu schlussfolgern, dass die Beauftragung zum TOA tendenziell weiter sinkt. 

Das Problem der geringen Beauftragung betrifft nicht nur Sachsen, sondern gilt 

bundesweit. 

In der bundesweiten TOA- Statistik heißt es: Der TOA ist „allein oder in Verbindung 

mit Schadenswiedergutmachung in Deutschland nicht wirklich flächendeckend 

                                                
139 Vgl. Sächsisches Staatministerium der Justiz: Zahlen und Fakten, S. 1. 
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etabliert. (…) Dem entspricht, dass TOA-Fälle quantitativ nach wie vor nur bzw. 

erst einen bescheidenen Anteil an allen, im Rahmen der Strafverfolgung und 

Aburteilung erledigten, Fällen eines beliebigen Jahres ausmachen.“140 

Seit 1993 wird eine bundesweite Statistik über die Anwendung des TOA geführt. 

„Diese TOA-Statistik ist eine bundesweite Statistik dergestalt, dass sich über lange 

Jahre hinweg Einrichtungen aus vielen Bundesländern daran beteiligt haben und 

beteiligten können. Die Teilnahme ist seit jeher freiwillig.“141 Demnach beteiligen 

sich sowohl Jugendhilfe/Jugendgerichtshilfe, freie Träger sowie Soziale Dienste 

der Justiz/Gerichtshilfen daran.142 

  

                                                
140 Hartmann/Schmidt/Ede/Kerner, Vorwort. 
141 Hartmann/Schmidt/Ede/Kerner, S.1. 
142 Vgl. Hartmann/Schmidt/Ede/Kerner, S. 9. 
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6 Entwicklungspotential 

Zum Entwicklungspotential des TOA wurden Interviews mit den Sozialen Diensten 

der Justiz geführt. Die Gesprächsprotokolle dazu sind in den Anhängen 1 bis 5 zu 

finden. Diese werden im Folgenden zusammengefasst und anschließend 

ausgewertet. Ausgehend von den Schilderungen und unter Einbeziehung von 

Auffassungen in der Literatur sollen dabei Anknüpfungspunkte zur Verbesserung 

des TOA offengelegt werden und gleichzeitig Vorschläge zur Umsetzung gegeben 

werden. 

6.1 Der Erfolg eines TOA und dessen Voraussetzungen 

Zur Vorbetrachtung und Einordnung der folgenden Ausführungen wird zunächst 

beurteilt, was die wesentlichen Voraussetzungen eines erfolgreichen TOAs aus 

der Sicht des Sozialen Dienstes der Justiz sind. 

Um das zu beantworten, ist zunächst die Frage zu klären, wie der Erfolg eines 

TOA definiert wird.  

Da das Verfahren keinen strengen Vorgaben folgt und individuell unterschiedlich 

verläuft, gibt es auch keine Kriterien, anhand deren festgestellt werden kann, ob 

ein TOA erfolgreich war, sondern dieser ist immer unter den speziellen 

Gesichtspunkten des Einzelfalls zu bewerten.  

Klassischer Weise wird ein TOA dann als erfolgreich betrachtet, wenn die 

Beteiligten sich in einem gemeinsamen Ausgleichsgespräch auf eine 

Ausgleichsvereinbarung verständigen. Besteht die Möglichkeit, dass beide 

Parteien, auch zukünftig miteinander in Kontakt stehen, so sollte diese Einigung 

auch Regelungen über das Verhalten bei zukünftigen Begegnungen enthalten, 

welche dann entsprechend von beiden Seiten eingehalten werden. Die letztliche 

Einstellung des Verfahrens, Strafmilderung oder das Absehen von einer Strafe 

definiert aus Sicht des Sozialen Dienstes nicht den Erfolg. Es wird jedoch 

angemerkt, dass unter den am Prozess Beteiligten sicherlich da unterschiedliche 

Auffassungen bestehen. Für den Täter oder den Auftraggeber ist der Erfolg 

sicherlich erst dann gegeben, wenn auf Grundlage des Berichtes das Verfahren 

eingestellt oder von der Strafe abgesehen, ggf. die Strafe gemildert werden kann. 

Folgt man dieser Auffassung, so wäre der oben genannte klassische Verlauf als 

erfolgsversprechend zu werten.  

Aufgrund der Individualität des Verfahrens folgt nicht jeder TOA dem klassischen 

Verlauf. Es wäre jedoch zu weit gegriffen, all diese automatisch als nicht 
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erfolgreich nicht betrachten. Es könne sich trotzdem Erfolge auf einer anderen 

Stufe, Teilerfolge einstellen. Teilweise wird dann schon von Erfolg gesprochen, 

wenn die Beteiligten „im frühen Stadium des Verfahrens von der Möglichkeit des 

TOAs erfahren und sich mit dieser auseinandersetzen.“143 Eine weitere Steigerung 

wäre es, „wenn die Beteiligten zu den Vorgesprächen erscheinen, sich in diesen 

Gesprächen mit der Thematik auseinandersetzen und sie hierbei angeregt 

werden, ihr jetziges Denken über die Problematik zu überdenken, sich eventuell 

auch Gedanken über zukünftige Begegnung machen.“144 

Wird es, aufgrund der Einzelgespräche im Einzelfall als notwendig erachtet, kann 

auch die Vermittlung an weitere Beratungsstellen einen Teilerfolg definieren. 

„Wenn in Einzelgesprächen mit einem oder beiden Beteiligten deutlich wird, dass 

sich die Situation zwischen den Beteiligten verändert hat oder der Konflikt 

anderweitig beiseitegelegt wurde und daher kein Interesse mehr an der 

Strafverfolgung besteht sowie ggf. der Strafantrag zurückgenommen wird, so 

erfolgte zwar kein TOA im klassischen Sinne, gleichzeitig ist dies trotzdem als eine 

Stufe des Erfolges zu definieren.“145 

Um, egal auf welcher der dargestellten Stufen, einen Erfolg erreichen zu können, 

ist eine grundsätzliche Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft beider Seiten 

unerlässlich. In einer guten Vorbereitung der Einzel- und Ausgleichgespräche 

sollte Ehrlichkeit und Kompromissbereitschaft vermittelt werden. Der Beschuldigte 

muss gleichzeitig bereit sein, sich seinen Fehler einzugestehen und dafür 

Verantwortung zu übernehmen. Nur so kann es dazu kommen, dass beide 

Empathie füreinander entwickeln und es zu einer Einigung und anschließenden 

Erfüllung der Vereinbarungen kommt. 

6.2 Bewertung des TOA durch den Sozialen Dienst der Justiz in Sachsen 

Da der Soziale Dienst der Justiz die Vermittlungsstelle für den 

Erwachsenenbereich ist, liegt hier ein großes Erfahrungspotential bezüglich des 

Verfahrens. Die Frage nach den Stärken und Schwächen, sowie Chancen und 

Risiken, sollen Anknüpfungspunkte für die spätere Betrachtung des 

Entwicklungspotentials offenlegen. 

                                                
143 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Leipzig, Anhang 2. 
144 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Chemnitz, Anhang 4. 
145 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Zwickau, Anhang 5. 
 



32 
 

6.2.1 Stärken/ Schwächen bzw. Grenzen 

Der TOA, gekennzeichnet durch die Elemente des Einzel- bzw. Vorgesprächs und 

des gemeinsamen Ausgleichsgespräches, zeigt hier seine Stärke. 

Er „zielt nicht auf eine Bestrafung ab, sondern auf die Beseitigung des 

Konfliktes.“146 

Durch das persönliche Gegenübertreten und das gemeinsame Aufarbeiten des 

Konfliktes, außerhalb des Gerichtssaals unter neutraler Begleitung eines 

Schlichters, setzen sich beide Seiten auf einer anderen Ebene mit der Tat 

auseinander. Sie erleben den Gegenüber auf eine andere, persönlichere Weise 

und können dabei Empathie füreinander entwickeln. Dabei wird den Bedürfnissen 

aller Beteiligten Rechnung getragen. „Beide Parteien sind in diesem Verfahren 

gleichgestellt, es passiert ein Ausgleich auf Augenhöhe.“147 Insbesondere dem 

Opfer, welches im gerichtlichen Verfahren nur als Zeuge auftritt, wird hier eine 

bessere Stellung eingeräumt. 

Wird es für notwendig erachtet, kann zu weiteren Beratungsstellen, ggf. auch 

schon in Zuge der Vorgespräche, vermittelt werden. 

„Weiterhin können in diesem Verfahren die zivilrechtlichen Aspekte der Opfer, 

insbesondere der Wiedergutmachung, berücksichtigt werden. Diese werden in 

einem gerichtlichen Verfahren selten berücksichtigt, da hier die strafrechtlichen 

Gesichtspunkte vordergründig sind.“148 Damit können sie nicht nur immaterielle, 

sondern auch materielle Wiedergutmachung erfahren. 

Außerdem können die Verfahren im TOA kostengünstiger durchgeführt werden. 

Andererseits weißt der TOA sowohl generelle Grenzen, also auch fallspezifische 

Schwächen auf. 

Als generelle Grenze sind die Kriterien zu sehen, nach denen entschieden wird, 

ob ein Fall für den TOA geeignet ist. „Kriterien für die Eignung für TOA sind: es 

muss sich bei den Beteiligten um natürliche Personen halten; es soll mehr als nur 

ein materieller Ausgleich bewirkt werden; der Sachverhalt ist klar ermittelt und 

festgestellt; es liegen keine sonstigen schweren Beeinträchtigungen, z.B. in Form 

eines Traumas, oder andere vorrangig zu behandelnde psychische 

Erkrankungen/ggf. Suchtprobleme etc., vor. 

                                                
146 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Zwickau, Anhang 5. 
147 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Zwickau, Anhang 5. 
148 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Leipzig, Anhang 2. 
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Grenzen könnten auch bei besonders schweren Straftaten liegen, wo eine 

zusätzliche Haftstrafe unumgänglich ist, aber auch hier wäre ein TOA 

grundsätzlich möglich und könnte zu einer Strafmilderung führen.“149 

Die Aussicht auf die Einstellung des Verfahrens, einer Strafmilderung oder das 

Absehen von einer Strafe, könnte in manchen Fällen dazu führen, dass sich der 

Beschuldigte allein deswegen zu einem Ausgleichgespräch bereit erklärt. In 

manchen Fällen könnten auch Anwälte dieses Verfahren dazu instrumentalisieren. 

Für den Vermittler stellt sich somit die Schwierigkeit zu ergründen, ob der Täter die 

Absicht einer „echten“ Wiedergutmachung verfolgt. Weiterhin muss der Mediator 

bereits im Einzelgespräch die Erwartungen der Beteiligten ergründen. Sollte sich 

ergeben, dass die gegenseitigen Erwartungen nicht miteinander vereinbar sind, so 

hat der TOA auch hier eine Grenze. 

Liegen dem Konflikt längerfristige Streitigkeiten zu Grunde, so können diese auch 

meist nicht in einem Ausgleichsgespräch im Rahmen des TOA beigelegt werden. 

„Der Soziale Dienst der Justiz, welcher für den TOA im Erwachsenenstrafrecht 

zuständig ist, ist als Behörde der Justiz administrativ gesehen eng mit dem 

Justizsystem verbunden. Dadurch kann sich die Schwäche entwickeln, dass diese 

neutrale Schlichtungsstelle, die täterorientierte Sichtweise übernimmt und die 

neutrale Stellung verzogen wird.“150 

„Sollten Mediatoren des TOA zum gerichtlichen Verfahren eingeladen werden, so 

haben sie kein Zeugnisverweigerungsrecht. Dies stellt eine weitere Schwäche dar, 

da dies dem Grundsatz des TOA entgegensteht.“151 

6.2.2 Chancen/ Risiken 

Im Folgenden sollen die Chancen, welche sich für die Beteiligten aus dem TOA 

ergeben, gegen mögliche Risiken abgewogen werden. 

Die Chancen ergeben sich zumeist daraus, dass Täter und Opfer erst einzeln und 

dann gemeinsam über das Geschehene sprechen und anschließend auswerten 

und verarbeiten können. Im Einzelnen sind das konkret folgende. 

Für das Opfer ist dies in erster Linie die Chance auf eine Antwort nach dem 

„Warum?“, um Hintergründe der Tat persönlich von dem Täter zu erfahren. Zudem 

kann er auch seine eigenen Eindrücke dem Täter schildern. „Die Würdigung des 

                                                
149 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Zwickau, Anhang 5. 
150 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Leipzig, Anhang 2. 
151 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Chemnitz, Anhang 4. 
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Geschädigten und dessen Interessen kommt daher im TOA stärker zum Tragen, 

als in den anderen Verfahrensmöglichkeiten (Strafbefehl, Gerichtsverfahren, 

Einstellung mit Auflage etc.).“152 Im Falle einer Entschuldigung durch den Täter 

besteht die Möglichkeit, dass das Opfer die Tat besser verarbeiten und anders 

werten kann. 

Mittelpunkt der Gespräche ist nicht die Bestrafung des Täters, sondern die 

Konfliktlösung, im besten Fall die Versöhnung und letztendliche Wiederherstellung 

des Rechtsfriedens.  

„Für den Täter liegt die Chance in der aktiven Auseinandersetzung und der 

Möglichkeit Einsicht zu zeigen und sich um eine Wiedergutmachung zu 

bemühen.“153 Durch die Schilderungen des Opfers, setzt er sich aus einer anderen 

Sicht mit seiner Tat auseinander. Dabei wird ihm die Chance gegeben, Empathie 

für das Opfer zu entwickeln, Einsicht zu zeigen und sich schließlich zu 

entschuldigen. Schließlich kann er dadurch Strafmilderung erlangen und ggf. 

Gerichtskosten für das Strafverfahren oder ein mögliches Zivilverfahren sparen. 

„Im Falle, dass künftig persönliche Begegnungen zu erwarten sind, besteht die 

Chance darin, sich zukünftig tolerieren und konstruktiv verständigen zu können.“154 

Den vielen Chancen, die sich für die Beteiligten aus dem TOA ergeben stehen 

nach Auffassung des Sozialen Dienstes wenige bis gar keine Risiken gegenüber. 

Risiken können sich nur ergeben, wenn der TOA nicht ordnungsgemäß durch den 

Mediator geführt wird. Dazu gehört in den Vorgesprächen die Stabilität des Opfers 

zu ergründen und bei dem Täter die wahren Absichten zu erfahren. Auch die 

psychische Stabilität des Täters ist zu erforschen, da es hier bei einer 

Konfrontation mit den Folgen seiner Tat möglicherweise zu einer Überlastung 

kommt. Daneben darf es nicht passieren, dass sich das Opfer unter Druck gesetzt 

fühlt oder einer Einigung zustimmt, die nicht seinen Ansprüchen entspricht. 

Weiterhin sollten die Mediatoren immer darauf achten, dass die Beteiligten ihre 

persönlichen Grenzen wahren und nicht Ängste offenlegen, aus denen sich im 

Falle zukünftiger Begegnungen Nachteile ergeben könnten. Neben dem Hinwirken 

auf eine Begrenzung, sollten es ein Mediator also auch nicht verpassen, auf eine 

Einigung zum zukünftigen Umgang hinzuwirken. „Natürlich sind die 

Verfahrensverläufe sehr unterschiedlich und individuell. So gesehen ist es nicht 

                                                
152 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Zwickau, Anhang 5. 
153 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Dresden, Anhang 1. 
154 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Dresden, Anhang 1. 
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ausgeschlossen, dass im Rahmen eines TOA Konfliktparteien mit sehr großer 

Unzufriedenheit aus den Verfahren gehen, weil ihre Bedürfnisse keine oder nicht 

die erwünschte Berücksichtigung fanden.“ 155 

6.2.3 Schlussfolgerungen 

Aus den bisherigen Darstellungen lässt sich generell feststellen, dass der TOA in 

seiner jetzigen Form eine sehr gute Möglichkeit des Ausgleichs, sowohl für Täter 

als auch für Opfer darstellt, von welchem die Mediatoren des Sozialen Dienstes 

der Justiz sehr überzeugt sind. Die aktuellen Rahmenbedingungen ermöglichen, 

aufgrund des großen Spielraums zur Gestaltung des Verfahrens, den TOA 

vielgestaltig durchzuführen. Auf die Individualität der Delikte und auch auf 

persönlichen Konstellationen der Beteiligten kann damit optimal eingegangen und 

reagiert werden.  

Es wird deutlich, dass den Stärken des Verfahrens, aus welchen zahlreiche 

Chancen für alle Beteiligten entstehen, wenige Schwächen bzw. Grenzen 

entgegenstehen. Wenige Ausschlusskriterien machen den TOA zu einem für viele 

Straftaten anwendbaren Instrument zur Erwirkung eines Ausgleichs. Dieser 

erreichte Ausgleich ist dann einer, welcher im Regelfall die Interessen beider 

Seiten befriedigt.  

Da der Mittelpunkt des TOA nicht die Bestrafung des Täters ist, sondern die 

Beseitigung des Konfliktes, können beide Seiten aus einem Gespräch für die 

Zukunft positive Erfahrungen mitnehmen. Zum einen kann der Täter seinen 

Fehltritt ernsthaft wiedergutmachen. Er kann dem Opfer persönlich Reue zeigen. 

Damit werden eventuelle zukünftige psychische Belastungen durch die begangene 

Tat gemildert. Der Täter bekommt die Chance, sich mit dem Delikt 

auseinanderzusetzen, diese zu verarbeiten und schließlich damit abzuschließen. 

Die Erfahrung, dem Opfer persönlich gegenüber zu sitzen und die Folgen der Tat 

mitzuerleben, kann dabei präventiv wirken, sodass die Gefahr einer erneuten 

Straffälligkeit minimiert wird. 

Das Opfer kann neben der materiellen Wiedergutmachung eine immaterielle 

Wiedergutmachung erfahren. Die generelle Würdigung seiner „Verletzungen“ und 

Interessen kommt beim TOA deutlich besser zur Geltung, als in einem klassischen 

Strafverfahren. Insbesondere die Möglichkeit, eine Antwort auf die Frage nach 

dem „Warum?“ sowie eine Entschuldigung zu bekommen, bietet für das Opfer 

                                                
155 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz des Landgerichtes Görlitz, Anhang 3. 
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Chancen, die Tat besser zu verarbeiten. Gleichzeitig können ihm Möglichkeiten 

aufzeigt werden, sich künftig vor Delikten zu schützen. 

Stehen Täter und Opfer auch zukünftig in Kontakt, kann eine Einigung dazu führen, 

den Konflikt von Grund auf beizulegen und somit das zukünftige Miteinander zu 

verbessern. In jedem Falle sollte sie dazu führen, dass der Umgang eindeutig 

geregelt wird. 

Die Vermittlung zu weiteren Beratungsstellen ermöglicht darüber hinaus bei Bedarf 

eine langfristige professionelle Betreuung der Beteiligten. 

„Aus dem TOA ergeben sich für die Beteiligten, bei achtsamer und professioneller 

Durchführung der Mediation, keine zusätzlichen Risiken.“156 

Der TOA bietet damit für diverse Strafverfahren Möglichkeiten, einen Ausgleich 

zwischen Täter und Opfer außerhalb des Gerichtssaals zu erwirken. Einzige 

Voraussetzung stellt die Verantwortungsübernahme durch den Täter, sowie die 

grundsätzliche Gesprächsbereitschaft der beider Beteiligten dar. Ausgehend 

davon ist eine hohe Anzahl an Beauftragung wünschenswert. 

6.4 Bedarf bzw. Möglichkeit der Weiterentwicklung 

Aus der vorhergehenden Überlegung kann man zu dem Schluss kommen, dass 

das eigentliche Verfahren keine Anhaltspunkte für den Bedarf der 

Weiterentwicklung gibt. 

Anknüpfungspunkte zum Verbesserungspotential ergeben sich aber zum einen 

aus den genannten Schwächen bzw. Risiken, zum anderen wurden weitere 

Anhaltspunkte von den Mediatoren genannt. In jedem Falle liegen diese außerhalb 

des eigentlichen Verfahrens, sie sollen nun im Weiteren kritisch beleuchtet 

werden. Gegebenenfalls ergeben sich daraus konkrete Vorschläge zur 

Weiterentwicklung.   

6.4.1 Der TOA als beste Möglichkeit den Bedürfnissen von Geschädigten 

gerecht zu werden. 

Von Seiten des Sozialen Dienstes wird der TOA als die beste Möglichkeit 

beschrieben, den Bedürfnissen von Geschädigten gerecht zu werden. Deshalb 

stellt sich die Frage, gäbe es weitere Möglichkeiten des Opfers seine Ansprüche 

                                                
156 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz beim Landgericht Zwickau, Anhang 5. 
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geltend zu machen. Sind diese Möglichkeiten vielleicht effektiver als der TOA, 

wodurch der TOA obsolet wird? 

Als Möglichkeiten sollen hierbei vor allem die Nebenklage und das 

Adhäsionsverfahren betrachtet werden. Beide bewirken, dass das Opfer die 

Möglichkeit geboten bekommt, mehr als nur ein Zeuge in einem normalen 

gerichtlichen Prozess zu sein. 

6.4.1.1 Die Nebenklage 

Geregelt ist die Nebenklage in den §§ 395 ff. StPO. In § 395 StPO sind diejenigen 

Tatbestände aufgeführt, welche in Folge einer Verletzung Personen zur Erhebung 

einer Nebenklage berechtigt. Diese Delikte beschreiben unter anderem 

Körperverletzungs- und Sexualstraftaten. 157 

Die Rechte des Geschädigten, insoweit er als Nebenkläger auftritt, sind sehr 

umfangreich. Geregelt sind diese in § 397 StPO. Vor allem das Fragerecht § 240 

StPO sowie das Recht zur Abgabe von Erklärungen § 257 StPO beeinflussen nicht 

nur die Beweisaufnahme, sondern geben dem Nebenkläger auch die Möglichkeit, 

wesentliche Hintergründe zu der Tat zu erfahren. 

Für Verletzte, die nicht nur an der Verfolgung der Straftat interessiert sind, sondern 

auch eine echte Wiedergutmachung im materiellen und immateriellen Sinne 

anstreben, kommt diese Möglichkeit wohl eher nicht in Betracht.  

6.4.1.2 Das Adhäsionsverfahren 

In § 403 StPO heißt es, dass der Verletzte oder sein Erbe im Strafverfahren einen 

vermögensrechtlichen Anspruch geltend machen kann.158 Hierfür muss er 

schriftlich oder mündlich zu Protokoll des Urkundsbeamten einen Antrag stellen, 

welcher Gegenstand, Grund und Beweismittel enthält.159 Mit der Antragsstellung 

tritt dieselbe Wirkung wie bei Erbhebung einer Klage vor dem Zivilgericht ein.160 

„Das Adhäsionsverfahren ist bei vermögensrechtlichen Ansprüchen anzuwenden, 

die aus Straftaten nach dem StGB resultieren. Mit dem Verfahren soll dem 

Straftatopfer ermöglicht werden, seinen Anspruch schon im Strafverfahren geltend 

                                                
157 Vgl. § 395 StPO. 
158 Vgl. § 403 StPO. 
159 Vgl. § 404 Abs. 1 StPO. 
160 Vgl. § 404 Abs. 2 StPO. 
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zu machen, ohne in einem zusätzlichen Zivilprozeß seine Ansprüche verfolgen zu 

müssen. Ein weiteres Ziel wird mit dem Adhäsionsverfahren nicht verfolgt.“ 161 

Schlussfolgernd aus den vorangegangen Darstellungen kann festgestellt werden, 

dass es für den Geschädigte neben dem TOA weitere Möglichkeiten gibt, zum 

einen in dem gerichtlichen Verfahren mehr als nur eine Zeugenrolle einzunehmen, 

und zum anderen auch zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen. Was keines 

dieser Verfahren abdeckt, ist der Ausgleich von immateriellen Schäden. Hier ist 

der TOA die einzige Möglichkeit, der eine Versöhnung auf persönlicher Ebene 

ermöglicht. Gleichzeitig wird im TOA aber auch die Chance für das Opfer gegeben, 

sowohl Hintergründe der Tat zu erfahren, als auch eine materiellen Ausgleich zu 

erwirken. 

Zusätzlich zu den Chancen, die der TOA für den Geschädigten bietet ist 

insbesondere nicht außer Acht zu lassen, dass der TOA eine sehr gute Möglichkeit 

für den Beschuldigten ist, dem Opfer gegenüber persönliche Reue zu zeigen, um 

Entschuldigung zu bitten und seine Taten sowohl materielle als auch immateriell 

wieder gut zu machen.  

6.4.2 Zur Beauftragung durch das Gericht und die Staatsanwaltschaft 

Der am meist kritisierte Punkt war, die geringe Beauftragung durch die 

Staatsanwaltschaft und das Gericht. Daneben wurde bemängelt, dass auch 

teilweise Fälle beauftragt werden, die der Soziale Dienst nicht für geeignet hält. 

Die Vermutungen, woran dies liegt, gehen dabei weit auseinander. Ein tieferer 

Einblick in die Arbeit der Auftraggeber war nicht möglich. Daher konnten die 

Vermutungen nicht fundamental begründet werden. 

Oft wurde bemängelt, dass Staatsanwälte oder Richter teilweise nichts von der 

Möglichkeit eines TOA wussten. Unwissenheit kann also ein Grund sein. 

Von Seiten des Sozialen Dienstes der Justiz wird die Vermutung aufgestellt, dass 

auch spielt sicher die persönliche Einstellung von Richtern oder Staatsanwälten 

eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt.  

Es bestehen auch unterschiedliche Auffassungen, was den Erfolg eines TOA 

ausmacht. Während es für den Sozialen Dienst schon eine Stufe des Erfolges ist, 

wenn mit den Parteien Gespräche geführt werden, so ist dies wahrscheinlich für 

den Richter oder Staatsanwalt, der den TOA mit dem Ziel einer Einigung zwischen 

                                                
161 Bahnson, S. 52. 
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den beiden Parteien beauftragt, noch nicht erfolgreich. Es könnte eine 

Hemmschwelle darstellen, dass der Erfolg im Sinne des Auftraggebers nicht 

garantiert werden kann. Sollte es zu keiner Einigung kommen, so führt dies zu 

einer Verfahrensverzögerung. 

Weiterhin ist davon auszugehen, dass weder Richter noch Staatsanwalt in jedem 

Stadium des Verfahrens die Eignung zu einem TOA prüft und diese nachweist. 

Aufgrund der Schilderungen des Sozialen Dienstes ist nicht bekannt, ob oder in 

welchem Umfang Staatanwalt noch Richter eine Nachweispflicht zur Prüfung der 

Vorschrift der § 155a StPO hat. Mehrere Indizien sprechen dafür, dass es eine 

generelle Nachweispflicht nicht gibt. Zum einen herrscht teilweise Unwissenheit 

über das Verfahren des TOA bei Richtern und Staatsanwälten, würde es eine 

Nachweispflicht geben, so würden sie zumindest das Verfahren kennen. Zum 

anderen wurde mir im Rahmen meiner Interviews Einblick in ein „Informationsblatt“ 

gewährt, welches für das Landgericht Dresden gefertigt wurde. Dieses wies auf 

die Möglichkeiten des TOA hin. Bestünde hier eine umfassende Nachweispflicht, 

müsste man nicht in einemsolchen Schreiben über den TOA und seine 

Möglichkeiten informieren. 

Zudem wird der Soziale Dienst bei der Prüfung nicht mit einbezogen. 

Als mögliche Lösung für dieses vorhandene Problem wird folgendes 

vorgeschlagen. 

Regelmäßiger Kontakt der Sozialen Dienste mit der Justiz, um den TOA dort 

bekannter zu machen. 

Diesen Ansatz sollte man schon in der Juristenausbildung verfolgen. Der TOA wird 

sicherlich nicht Schwerpunkt des Studiums sein, dennoch sollte er einen nicht 

unwesentlichen Teil einnehmen. In diesem Zusammenhang halte ich es für 

angebracht, den Sozialen Dienst zu kontaktieren und dort Schulungen zur 

Aufklärung über den TOA zu organisieren.  

Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen sollten während der Berufslaufzeit 

fortgeführt werden, sodass mindestens einmal im Jahr Gespräche zwischen 

Staatsanwaltschaft, Gericht und Sozialem Dienst durchgeführt werden. Aufgrund 

des häufigen räumlichen Wechsels von Richter und Staatsanwälten ist sicherlich 

eine höhere Zahl an Besprechungen anzustreben. 
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Nach § 155a StPO sollen Gericht und Staatsanwaltschaft in jedem Stadium des 

Verfahrens prüfen, ob ein TOA möglich ist. Damit gibt es für geeignete Fälle eine 

grundsätzliche Pflicht dies zu prüfen.162 

Ein Formblatt, welches für jedes der in der VwV TOA genannten Delikte ausgefüllt 

werden muss, würden zumindest bezwecken, dass diese Pflicht erfüllt wird und es 

dadurch vielleicht schon zu einer häufigeren Beauftragung kommt. Weiterhin 

müssten dazu bestimmte Kontrollmechanismen zur Überprüfung der Erfüllung der 

Pflicht eingeführt werden. Damit keine, aus Sicht des Sozialen Dienstes, 

ungeeigneten Fälle beauftragt werden, könnte eine Mitwirkungsmöglichkeit durch 

den Sozialen Dienst bei der Eignungsprüfung durch Staatsanwaltschaft und 

Gericht eingeführt werden. 

Grundsätzlich ist dahingehend die Überlegung anzustellen, ob die Soll-Vorschrift 

des § 155a StPO in eine Muss-Vorschrift geändert werden sollte. 

In jedem Falle sollten für Richter und Staatsanwälte Anreize geschaffen werden, 

den TOA zu beauftragen. Ob die Einführung von monetären Anreizen sinnvoll ist, 

ist fraglich. Weiterhin könnte in statistischen System eingeführt werden, welches 

nicht nur die Zahl der Beauftragungen auswertet, sondern auch die sinnvollen und 

wirksamen Anordnungen darstellt. Diese Quote sollte dann jährlich ausgewertet 

werden. 

6.4.3 Zur gesellschaftlichen Verbreitung des TOA 

Einen weiteren Ansatzpunkt zur Weiterentwicklung ergibt sich aus der mangelnde 

Kenntnis der Gesellschaft über den TOA. Vor allem Seitens des Sozialen Dienstes 

ist es wünschenswert, dass der TOA bekannter wird. 

Neben der Möglichkeit Flyer zu gestalten oder Informationsveranstaltungen für die 

Allgemeinheit zu organisieren, ist es gerade erstrebenswert, dass Betroffenen 

frühzeitig von der Möglichkeit erfahren. Auch sie haben das Recht den TOA bei 

der Staatsanwaltschaft oder Gericht zu beantragen. 

Von Seiten der Dienststellen des Sozialen Dienstes wird hierfür vorgeschlagen, 

dass die Polizei, als oft erster Ansprechpartner bei Schadensfällen, einführend auf 

den TOA hinweisen. Sicher wird eine reine Hinweispflicht nicht ausreichen. Es 

müsste eine umfassende Aufklärung, die insbesondere die Vor- und Nachteile 

darlegt, stattfinden. Bringt der Geschädigte eine Straftat zur Anzeige, würde er 

schon hier von der Alternative erfahren und kann anschließend für sich selbst 

                                                
162 Vgl. BT-Drucks. 14/1928, S. 8. 
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entscheiden, ob er diese für sich in Betracht zieht und vielleicht selbst bei der 

Staatanwaltshaft diese beantragt. 

Gleiches könnte auch für den Beschuldigten gelten, er könnte im Rahmen der 

Information, dass gegen ihn Anzeige erstattet wurde, gleichzeitig über den TOA 

aufgeklärt werden.  

Nach § 136 Abs. 1 Satz 6 StPO soll der Beschuldigte bei der ersten Vernehmung 

in geeigneten Fällen auf die Möglichkeit eines TOA hingewiesen werden. Denkbar 

wäre hier aus der Soll-Vorschrift, welche eine Hinweispflicht vorsieht, eine Muss-

Vorschrift mit einer umfassenden Informations- und Aufklärungspflicht zu 

gestalten. 

Eine daraus resultierende Anregung von Täter oder Opfer selbst könnte zumindest 

dazu führen, dass der TOA öfter beauftragt wird. In jedem Falle muss die 

grundsätzliche Gesprächsbereitschaft gegeben sein, welche unerlässliche 

Grundvorrausetzung dafür ist, dass es zumindest auf der ersten Stufe zu einem 

Erfolg kommt. 

6.4.4 Zu den Trägern der Konfliktschlichtungsstelle 

Während sich die Auffassungen zu den meisten Punkten häufig decken, gab es zu 

der Frage nach dem Träger der Schlichtungsstelle unterschiedliche Ansichten bei 

den Mediatoren der Dienststellen des Sozialen Dienstes. Der Soziale Dienst ist 

eine Behörde der Justiz. Fraglich ist, ob der TOA besser bei einer 

Schlichtungsstelle, mit einem Träger außerhalb der Justiz durchgeführt werden 

könnte. Dazu müssen zuerst die grundsätzlichen Anforderungen an eine 

Schlichtungsstelle feststehen und anschließend die Vor- und Nachteile 

verschiedener Träger gegeneinander abgewogen werden. 

Oberstes Ziel soll sein, die Durchführung des TOA so zu organisieren, dass eine 

möglichst hohe Wahrscheinlichkeit eines Erfolges gewährleistet wird. 

„Außer einer hohen Fachlichkeit der Schlichter bedarf es dafür eines 

professionellen, auch an ökonomischen Kriterien ausgerichteten, Managements. 

Das Angebot muss flächendeckend sein, schon aus Gründen der Gleichheit 

(Chancengleichheit) vor dem Gesetz. Es darf nicht sein, dass in einigen Regionen 

kein Täter-Opfer-Ausgleich durchgeführt werden kann, obwohl er die geeignete 
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Reaktion auf eine Straftat wäre, bloß weil in zumutbarer Entfernung keine 

Konfliktschlichtungsstelle liegt.“163 

Die Lösung sollte möglichst so aussehen, dass Verantwortung und Zuständigkeit 

eindeutig geklärt sind. Die personelle, finanzielle und materielle Ausstattung sollte 

dauerhaft gewährleistet und abgesichert sein. Außerdem müssen es 

Möglichkeiten zur Kontrolle, sowie die Befugnis zur Erteilung von Weisungen 

geben sein.164 

Aktuell ist es so, dass der TOA in Sachsen im Erwachsenenbereich durch den 

Sozialen Dienst durchgeführt wird. Im Jugendstrafrecht ist die Jugendgerichtshilfe 

dafür zuständig, wobei auch Träger der freien Jugendhilfe damit beauftragt werden 

können.165 

„Der Täter-Opfer-Ausgleich ist eine staatliche Aufgabe. Als Träger bietet sich 

daher eigentlich nur die Justiz im weiteren Sinne an.“166 

Die Jugendgerichtshilfe als Teil des Jugendamtes hat als Träger die Kommunen, 

zu der Justiz an sich weist sie keinen besonderen organisatorischen Bezug auf. 

Neben dem TOA nimmt sie noch andere Aufgaben wahr, die der neutralen 

Stellung, den der Mediator in dem TOA bezieht, entgegenstehen könnte. Bezüglich 

der neutralen Stellung könnte gleiches auch für den Sozialen Dienst der Justiz 

bedeuten. 167 Durch die Angliederung an die Justiz, welche üblicherweise eine 

täterorientierte Sichtweise verfolgt, könnte die neutrale Stellung davon beeinflusst 

werden, so die Auffassung des Mediators des Sozialen Dienstes der Justiz beim 

Landgericht Leipzig. 

„Die freien Träger haben den Nachteil, dass ihre Stellung weitgehend ungesichert 

ist, und zwar nicht nur finanziell, sondern auch im Blick auf Kontinuität und 

Dauerhaftigkeit ihrer Arbeit, von Kontrolle und Fachaufsicht gar nicht zu reden.“168 

Resultierend aus diesen Überlegungen wird von dem Mediator des Sozialen 

Dienstes der Justiz beim Landgericht Leipzig folgende Lösung vorgeschlagen: 

                                                
163 Finger: Die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen einer umfassenden 
Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs.  
164 Vgl. Finger: Die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen einer umfassenden 
Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs. 
165 Vgl. IV. 1. VwV TOA. 
166 Finger: Die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen einer umfassenden 
Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs. 
167 Vgl. Finger: Die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen einer umfassenden 
Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs. 
168 Finger: Die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen einer umfassenden 
Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs. 
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„Ausgehend davon, dass im Bereich des Judenstrafrechtes auch freie Träger mit 

dem TOA beauftragt werden können, ist vielleicht die Überlegung sinnvoll, den 

Sozialen Dienst der Justiz auszugliedern und eine außergerichtliche 

Schlichtungsstelle einzurichten. Damit wäre eine freie und unabhängige Agitation 

gewährleistet und Hemmschwellen, auch seitens der Beteiligten könnten beigelegt 

werden.“169 

Es müsste sich also um eine von den Gerichten und den Staatsanwaltschaften 

organisatorisch unabhängige Einrichtung handeln, welche gleichzeitig staatlich 

finanziert und überwacht werden kann. 

Finger verweist hier auf das österreichische Modell einer Schlichtungsstelle für den 

TOA. Eine Einrichtung die dem Bundesministerium der Justiz untersteht und von 

diesem finanziert wird, aber neben Gericht und Staatanwaltschaft einen eigenen 

Zweig bietet und damit diesen nicht der Dienst- und Fachaufsicht untersteht. 

„Das österreichische Modell deckt damit die wesentlichen strukturellen Kriterien 

und Voraussetzungen ab, die für eine erfolgreiche TOA-Arbeit erfüllt sein müssen. 

Es deckt geografisch zugleich die gesamte Fläche ab, und zwar weitgehend 

gleichmäßig, und ermöglicht eine umfassende Anwendung des Täter-Opfer-

Ausgleichs nach einheitlichen Standards, die der Justiz bekannt und von ihr 

anerkannt sind.“170 

6.4.5 Zeugnisverweigerungsrecht für Mediatoren 

Gemäß § 45 Abs. 1 S. 2 StPO besteht für Zeugen grundsätzlich die Pflicht 

auszusagen insofern keine Ausnahme besteht. Auf ein 

Zeugnisverweigerungsrecht können sich grundsätzlich nur nach §§ 52 bis 53 a 

StPO Angehörige, Berufsgeheimnisträger oder an der Tätigkeit der 

Berufsgeheimnisträger mitwirkende Personen beteiligen. Die Mediatoren des 

Sozialen Dienstes der Justiz sind hiervon nicht erfasst. Daraus resultiert, dass sie 

zu einer Aussage verpflichtet wären. 

Kommt es nach einem Wiedergutmachungsversuch zu einem Strafprozess, so 

kann das fehlende Zeugnisverweigerungsrecht für Mediatoren für den 

Beschuldigten Nachteile bedeuten. So behindert diese Regelung den eigentlichen 

                                                
169 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz beim Landgericht Leipzig, Anhang 2. 
170 Finger: Die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen einer umfassenden 
Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs. 
 



44 
 

Wiedergutmachungsversuch, welche von dem Gedanken einer möglichst freien, 

ehrlichen und offenen Aussprache der Beteiligten geprägt ist. 
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7 Schluss 

In der vorliegenden Arbeit galt es die historischen Gedanken von Ausgleich und 

Wiedergutmachung festzuhalten und auszuwerten. Ferner sollte die rechtliche 

Entwicklung, sowie die Entwicklung der Anwendung in Sachsen dargestellt 

werden. Darüber hinaus sollte die aktuelle Situation des TOA bewertet und davon 

ausgehend Entwicklungsbedarf erkannt werden. Dazu wurden de Sichtweisen der 

Mediatoren des Sozialen Dienstes der Justiz in Sachsen betrachtet. 

Hinsichtlich der Entwicklung von Wiedergutmachung bis hin zur rechtlichen 

Normierung und zur Anwendung kann folgendes festgestellt werden: 

Seit je her hatte der Ausgleichsgedanke Bedeutung. Ausgleich, zu Zeiten des 

Römischen Reiches und in der Entwicklung des Deutschen Reiches, bedeutete 

Ausgleich zwischen Sippen oder Gemeinschaften zur Erhaltung der 

gesellschaftlichen Grundordnung und zur Rache für die Ehrverletzung der Familie 

des Geschädigten. Lange beherrschte diese Form des Ausgleichs die Menschheit. 

Der Wandel des Strafrechts und die Trennung von Zivilrecht gaben den Anstoß 

dafür, dass der Geschädigte im Strafprozess an Gewicht verlor. Der Gedanke der 

individuellen Wiedergutmachung war lange Zeit kein Strafzweck und kam nur 

selten im Strafprozess zum Tragen. 

Die Bedeutung des Opfers und seiner Bedürfnisse und der Wandel zu einem 

Ausgleich von persönlichen Interessen erlangte erst im späten 20. Jahrhundert an 

Reichweite. 

Damit war auch der Grundstein für die aktuelle rechtliche Entwicklung gelegt. Erst 

im Jugendstrafrecht, dann in Erwachsenenbereich wurde der TOA normiert. Die 

rechtlichen Grundlagen werden zwar in der Literatur ambivalent diskutiert, bilden 

aber in ihrer heutigen Form eine gute Grundlage zur Anwendung des TOA im 

Erwachsenenbereich. 

Dennoch zeigt die Auswertung der Beauftragungen, dass der TOA einen sehr 

geringen Teil in der Strafrechtspraxis ausmacht. Zur Erhöhung der Anwendung 

wurde bei der Betrachtung des Entwicklungspotentials mögliche Ursachen für die 

geringe Beauftragung analysiert und schließlich Verbesserungsoptionen 

vorgeschlagen. 

Hinsichtlich der Bewertung und des Entwicklungspotentials kann folgende 

Zusammenfassung gegeben werden: 
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Die aktuellen Rahmenbedingungen zur Durchführung des Verfahrens an sich sind 

nicht zwingend verbesserungsbedürftig. „Es sind nur die Rahmenbedingungen 

und der Verfahrensablauf vorgegeben, inhaltlich und methodisch bestehen keine 

Vorgaben (Orientierung an den Standards für TOA). Was in eine mögliche 

Vereinbarung zum Ausgleich aufgenommen wird, kann frei entschieden werden- 

je nach dem, was die Beteiligten für einen Ausgleich brauchen (von Erklärungen 

bestimmtes Verhalten zu unterlassen, über Festlegung von Verhaltensweisen in 

bestimmten Situationen, ggf. auch Beobachtungs- und Kontrollzeiträumen, 

Arbeitsleistungen, bis hin zu finanziellem Ausgleich etc. ist alles möglich). Diese 

Möglichkeiten wirken sich positiv auf das Verfahren aus, gewährleisten eine hohe 

Effizienz im TOA.“171 

Der TOA ist eine sehr gute, effektive und kostengünstige Methode, um sowohl 

einen materiellen als auch immateriellen Ausgleich zu erreichen. Die Bewertung 

des Verfahrens und der Möglichkeiten, die den Beteiligten im TOA geboten 

werden, wird ausschließlich als positiv eingeschätzt. Dem Gegenüber sind die 

Schwächen und Risiken gering bzw. können durch sorgfältige Arbeit vermieden 

und beseitigt werden. 

Entwicklungspotential liegt deshalb hauptsächlich außerhalb des eigentlichen 

Verfahrens. Vor allem die seltene Beauftragung wurde kritisiert und hinterfragt. 

Hierzu kann die Einführung einer Nachweispflicht der Prüfung durch Staatsanwalt 

und Gericht Abhilfe schaffen. Zur Prüfung der Eignung sollten die 

Schlichtungsstellen einbezogen werden. Die Beauftragung und deren Erfolg sollte 

anhand einer Quote in statischen Untersuchungen überprüft werden.  

Erstrebenswert ist es, das Verfahren des TOA gesellschaftlich bekannter und 

anerkannter zu machen. Hierzu kann das frühzeitige Informieren der Polizei schon 

bei Erstattung der Anzeige eine Möglichkeit bieten, eine häufigere Anregung zur 

Durchführung des TOA seitens der Betroffenen zu erwirken. 

Daneben bietet die Trägerschaft der Schlichtungsstelle Anknüpfungspunkte zur 

Weiterentwicklung. Die aktuelle Lösung bei dem Sozialen Dienst als Behörde der 

Justiz wird dahingehend nicht als optimal eingeordnet. Die finanzielle Absicherung 

und Kontrollmöglichkeiten sind zwar im Gegensatz zu freien Trägern gegeben, 

jedoch könnten durch die Anbindung an die Justiz Hemmungen bei Betroffenen 

sowie Probleme bezüglich der neutralen Stellung des Schlichters auftreten. Als 

Lösung wir die Gründung einer zentralen Schlichtungsstelle, welche durch das 

                                                
171 Interview mit dem Sozialen Dienst der Justiz beim Landgericht Zwickau, Anhang 5. 
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Justizministerium finanzielle und personell abgesichert wird, vorgeschlagen. Diese 

Schlichtungsstelle sollte jedoch unabhängig agieren können, wobei gewisse 

Kontrollmechanismen gegeben sein sollten. Diese müssten dem Träger gewisse 

Informationsrechte, sowie Weisungsbefugnisse einräumen. In jedem Falle muss 

die Einhaltung rechtlicher Vorgaben gewährleistet werden. 

Weiterhin wird die Einführung des Zeugnisverweigerungsrechtes von Mediatoren 

des Sozialen Dienstes gefordert. Zwar wird angemerkt, dass Mediatoren bis zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht als Zeugen in Strafprozessen aussagen mussten, dennoch 

widerspricht dies den Grundsätzen und Prinzipien des TOAs. Es ist demnach zu 

prüfen und zu fördern, dass ein Zeugnisverweigerungsrecht auch rechtlich 

abgesichert ist. 
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Thesen 

1. Die Freiwilligkeit der Teilnahme sowohl von Täter, als auch von Opfer ist 

die entscheidende Voraussetzung für die Durchführung eines TOA. Die 

Freiwilligkeit impliziert eine positive Grundeinstellung zum Verfahren und 

ist somit ein primärer Faktor um den TOA erfolgreich durchzuführen.  

2. Sofern der Täter bereit ist, Verantwortung für seine Tat zu übernehmen und 

die Beteiligten Gesprächsbereitschaft zeigen, ist der Täter-Opfer-Ausgleich 

eine sehr Möglichkeit den Bedürfnissen beider Seiten gerecht zu werden. 

3. Die bestehenden Regelungen zum Verfahren ermöglichen eine flexible 

Gestaltung des Ablaufs, auf die Individualitäten des Einzelfalls kann 

dadurch gut eingegangen werden. 

4. Das Potential zur Weiterentwicklung liegt vorrangig außerhalb des 

eigentlichen Verfahrens und betrifft vor allem bessere Regelungen zur 

Beauftragung des Täter-Opfer-Ausgleich, Veränderungen in der 

Organisation und Trägerschaft der Schlichtungsstelle, eine bessere 

Verbreitung in der Gesellschaft sowie ein Zeugnisverweigerungsrecht für 

Mediatoren. 
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Anhang 

Anhang 1: Interview einem Mediator des Sozialen Dienstes der Justiz des 

Landgerichtes Dresden 

Dresden, 02.02. 10:00 Uhr 

Frage 1: Wie definieren Sie einen erfolgreichen TOA und was sind Ihrer 

Meinung nach die Voraussetzungen dafür? 

Eine Verständigung der beiden Parteien und die Herstellung des Rechtsfriedens 

bedeutet für mich erfolgreich. Aus Sicht der sozialen Arbeit ist es für das Verfahren 

zielführend, wenn Täter und Opfer ins Gespräch kommen. Erfolgsversprechend ist 

demzufolge die kooperative und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Täter und 

Opfer. Über den letztendlichen Erfolg, welcher sicher in der Einstellung des 

Verfahrens liegt, entscheidet der Staatsanwalt. Diese Entscheidung beruht auf 

dem Bericht des Sozialen Dienstes über den Verlauf TOA. Optimal wäre es 

natürlich, wenn das Verfahren anschließend auch durch den Auftraggeber 

eingestellt werden würde. Stehen Täter und Opfer auch zukünftig in einer 

persönlichen Beziehung trägt eine Vereinbarung über den zukünftigen Umgang 

zum Erfolg bei.  

Frage 2: Wo liegen für Sie die Stärken des Verfahrens zum TOA? 

Die Stärke liegt in der begleiteten Auseinandersetzung zwischen Täter und Opfer. 

Im Rahmen des TOA wird eine direkte Kommunikation außerhalb des 

Gerichtssaals ermöglicht. Der Täter kann sich also auf eine ganz andere Weise, 

als in einem gerichtlichen Verfahren, mit dieser Situation beschäftigen. Er erfährt 

die Ansichten des Opfers und kann sich dadurch auch innerlich mit der Tat 

auseinandersetzen. Das Opfer hingegen kann selbst aktiv werden und ist nicht nur 

Zeuge. 

Frage 3: Wo hingegen liegen für Sie die Schwächen bzw. Grenzen? 

Im Mittelpunkt des TOA steht der Ausgleich der Straftat. Ist die zugrunde liegende 

Straftat Ausdruck psychischer Probleme und entsteht dadurch vielschichtiges 

Verfahren, ist der TOA ungeeignet. Auch wenn die gegenseitigen Erwartungen zu 

kontrovers oder zu hoch sind, hat das Verfahren Grenzen. 

Ob ein TOA sinnvoll ist, liegt in der Entscheidung des Auftraggebers. Die 

Staatsanwaltschaft kann in jedem Stadium des Verfahrens einen TOA in Auftrag 

geben. Sie ist weiterhin dazu angehalten, dies auch immer wieder zu prüfen. 

Leider kommt es aus verschiedenen Gründen nicht zur Prüfung und zum Auftrag, 
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obwohl dies in einigen Fällen vielleicht sinnvoll wäre. Die hierzu vorhandene 

Vorschrift wird nicht geeignet umgesetzt, eine Dokumentationspflicht fehlt.  

Frage 4: Worin sehen Sie die Chancen des TOA für die Beteiligten? 

Die Chance besteht für das Opfer darin, dass er dem Täter seine persönlichen 

Verletzungen, im Strafprozess, schildern kann. Entschuldigt sich der Täter oder 

zeigt dieser Einsicht, kann das Opfer für sich selbst eine Wertung der Tat sowie 

der Gespräche, die mit dem Verfahren im Zusammenhang stehen, vornehmen. 

Für den Täter liegt die Chance in der aktiven Auseinandersetzung und der 

Möglichkeit Einsicht zu zeigen und sich um eine Wiedergutmachung zu bemühen. 

Dabei kann er aber auch gleichzeitig die Reaktionen des Opfers erleben. Im Falle, 

dass künftig persönliche Begegnungen zu erwarten sind, besteht die Chance 

darin, sich zukünftig tolerieren und konstruktiv verständigen zu können. 

Frage 5: Bestehen aus dem TOA Risiken für die Beteiligten beziehungsweise 

können welche daraus entstehen? 

Nehmen sowohl Täter als auch Opfer ihre eigenen persönlichen Grenzen nicht 

wahr und überschreiten diese, können sie sich dadurch verletzlich machen. Für 

künftige Begegnungen kann sich daraus ein Risiko ergeben. Dieses ist 

insbesondere dann gegeben und kann sich gegebenenfalls noch erhöhen, wenn 

es der Mediator versäumt auf eine Begrenzung hinzuwirken oder den zukünftigen 

Umgang zu regeln. Legen beide ihre Ängste offen und besteht nach dem 

Verfahren ein persönlicher Kontakt, bleibt immer ein gewisses Restrisiko, da die 

Betreuung im Rahmen des TOA mit Beendigung des Verfahrens endet und es 

nicht auf die längerfristige Betreuung ausgelegt ist. Weiterhin liegt das Risiko für 

den Täter darin, dass er während des TOA von dem Opfer, trotz anfänglicher 

Gesprächsbereitschaft, abgelehnt wird und es zu keinem Ausgleich kommen kann. 

Belügt der Täter sich selbst oder inszeniert er versichernde Handlungen nur, 

können, sowohl für den Täter, als auch für das Opfer Risiken hervorgerufen 

werden. 

Frage 6: Worin besteht aus den von Ihnen genannten Schwächen 

beziehungsweise Risiken der größte Reformbedarf um den TOA zukünftig 

effektiver/effizienter gestalten zu können? 

Neben dem Punkt, welcher schon bei der Frage drei angesprochen wurde, auf 

eine gewissenhafte Umsetzung der Vorschrift hinzuwirken, sehe ich es als sinnvoll 

an, sowohl Richter als auch Staatsanwälte über den TOA „aufzuklären“. Oft 

besteht teilwiese Unwissenheit über dieses Verfahren, teilweise wird es einfach 
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verdrängt. Deswegen erachte ich es für erforderlich, den TOA bei den 

Auftraggebern wieder präsenter zu machen. Zusätzlich könnte auch angeregt 

werden den TOA in der Bevölkerung präsenter zu machen. Dazu wäre es sinnvoll 

auch eine Verpflichtung für die Polizei einzuführen, sowohl Täter als auch Opfer 

schon bei der Anzeige auf die Möglichkeit des TOA hinzuweisen.  
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Anhang 2: Interview mit einem Mediator des Sozialen Dienstes der Justiz des 

Landgerichtes Leipzig 

Leipzig, 20.02.2018, 14:00 Uhr 

Frage 1: Wie definieren Sie einen erfolgreichen TOA und was sind Ihrer 

Meinung nach die Voraussetzungen dafür? 

Ganz klassisch definiert sich Erfolg dadurch, dass beide Seiten sich einigen und 

einen Ausgleich erreichen, unabhängig davon, ob das Verfahren anschließend 

durch den Auftraggeber eingestellt wird. Auf der ersten Stufe kann der Erfolg auch 

schon dadurch gekennzeichnet sein, dass Täter wie Opfer im frühen Stadium des 

Verfahrens von der Möglichkeit des TOAs erfahren und sich mit dieser 

auseinandersetzen. Wird durch das Darlegen von Erwartungen im Vorgespräch 

etwas im Denken der Beteiligten, insbesondere des Täters, bewirkt und zeigt 

dieser Kooperationsbereitschaft ist dies erfolgsversprechend. 

Somit ist zum einen die persönliche Einstellung, insbesondere die Perspektive, 

dass beide Empathie füreinander entwickeln, sowie zum anderen die gute 

Vorbereitung und das Erscheinen zu den Vor- und Ausgleichsgesprächen 

Voraussetzung für den Erfolg. 

Frage 2: Wo liegen für Sie die Stärken des Verfahrens zum TOA? 

Der TOA ist eine kostengünstigere Methode im Vergleich zu dem klassischen 

gerichtlichen Prozess. Weiterhin können in diesem Verfahren die zivilrechtlichen 

Aspekte des Opfers, insbesondere der Wiedergutmachung, berücksichtigt werden. 

Diese werden in einem gerichtlichen Verfahren selten berücksichtigt, da hier die 

strafrechtlichen Gesichtspunkte vordergründig sind. Das Opfer bekommt die 

Möglichkeit in einem Gespräch unter Anleitung eines neutralen Schlichters als 

gleichberechtigte Gegenseite anerkannt und gehört zu werden. 

Frage 3: Wo hingegen liegen für Sie die Schwächen bzw. Grenzen? 

Der Soziale Dienst der Justiz, welcher für den TOA im Erwachsenenstrafrecht 

zuständig ist, ist als Behörde der Justiz administrativ gesehen eng mit dem 

Justizsystem verbunden. Dadurch kann sich die Schwäche entwickeln, dass diese 

neutrale Schlichtungsstelle, die täterorientierte Sichtweise übernimmt und die 

neutrale Stellung verzogen wird. 

An seine Grenze kommt der TOA, wenn psychische Erkrankungen der Straftat 

zugrunde liegen oder die Bereitschaft zum Ausgleich nicht ausreichend vorhanden 

ist. Wird der TOA, insbesondere von Anwälten instrumentalisiert um eine 
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Strafmilderung herbeizuführen, so ergibt sich als Schwierigkeit für den Sozialen 

Dienst, den „echten“ Ausgleichswillen des Täters zu ergründen. 

Frage 4: Worin sehen Sie die Chancen des TOA für die Beteiligten? 

Die Chance für den Beschuldigten liegt aus materieller Sicht darin, Strafmilderung 

zu erlangen. Aus der persönlichen Sicht ergibt sich die Möglichkeit dem Opfer 

nachvollziehbare Reue darzulegen und Empathie zu entwickeln. 

Für das Opfer liegt die Chance in erster Linie darin, eine Antwort auf die Frage 

nach dem „Warum?“ zu bekommen und Hintergründe der Tat zu erfahren. Im 

Vergleich zum gerichtlichen Prozess, wo es lediglich als Zeuge agiert, bekommt 

es im TOA die Chance eine bessere Stellung, die es ermöglicht, dass Gedanken 

und Befürchtungen ganz anders ernst genommen werden. Weiterhin kann das 

Opfer durch das persönliche Gespräch die mögliche Empathie des Täters für das 

Opfer erfahren. 

Frage 5: Bestehen aus dem TOA Risiken für die Beteiligten beziehungsweise 

können welche daraus entstehen? 

Die Risiken für das Opfer liegen darin, dass es eine Retraumatisierung erfährt. Um 

dem entgegenzuwirken ist die Stabilität des Opfers in den Vorgesprächen zu 

ergründen. 

Das Risiko für den Täter liegt darin, dass die Forderungen des Opfers für ihn nicht 

zu bewältigen sind. Beide Interessen sind zu verschieden, sodass einen Einigung 

nicht möglich ist. Weiterhin kann es sein, dass die Konfrontation mit den Folgen 

seiner Tat die psychische Belastung übersteigt. 

Allgemein gesehen besteht ein gewisses Risiko einer sogenannten 

„Scheineinigung“ bei der sich eine Seite „gezwungen“ oder „unter Druck“ sieht, den 

Forderungen der Gegenseite nachzugeben. 

Frage 6: Worin besteht aus den von Ihnen genannten Schwächen 

beziehungsweise Risiken der größte Reformbedarf um den TOA zukünftig 

effektiver/effizienter gestalten zu können? 

Ausgehend davon, dass im Bereich des Judenstrafrechtes auch freie Träger mit 

dem TOA beauftragt werden können, ist vielleicht die Überlegung sinnvoll, den 

Sozialen Dienst der Justiz auszugliedern und eine außergerichtliche 

Schlichtungsstelle einzurichten. Damit wäre eine freie und unabhängige Agitation 

gewährleistet und Hemmschwellen, auch seitens der Beteiligten könnten beigelegt 

werden.  
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Zudem kann es zur Effizienzsteigerung beitragen den TOA sowohl in der 

Gesellschaft, als auch bei Staatsanwälten und Richtern präsenter zu machen.  
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Anhang 3: Interview mit einem Mediator des Sozialen Dienst der Justiz des 

Landgerichtes Görlitz 

Interview per E-Mail, 11.01.2018 

Frage 1: Wie definieren Sie einen erfolgreichen TOA und was sind Ihrer 

Meinung nach die Voraussetzungen dafür? 

Einen erfolgreichen TOA würde ich an der Befriedung des Konflikts festmachen. 

Das setzt voraus, dass die Tat /Handlung von Seiten des Beschuldigten 

eingestanden und Verantwortung dafür übernommen wird. Dazu gehört die 

Bereitschaft des Beschuldigten, den Bedürfnissen des Geschädigten zur Klärung 

des Geschehens gerecht zu werden. Dazu gehört gleichfalls ein Abgleich der 

Erwartungen der Konfliktparteien und die Erfüllung von Vereinbarungen.   

Frage 2: Wo liegen für Sie die Stärken des Verfahrens zum TOA? 

Die Möglichkeit die Tat zu analysieren/erhellen und die Motive des Handelns 

herauszuarbeiten, bietet zumindest für das Opfer die Möglichkeit der (besseren) 

Verarbeitung des Vorfalls. Bedürfnisse von Geschädigten und Beschuldigten 

können Berücksichtigung finden; eine Wiedergutmachung ist vielgestaltig möglich. 

Frage 3: Wo hingegen liegen für Sie die Schwächen bzw. Grenzen? 

Seitens des Beschuldigten besteht unter Umständen eine sehr hohe extrinsische 

Motivation, d.h. der Beschuldigte erklärt sich vorrangig zu einem TOA bereit, um 

seine Konsequenzen zu minimieren, bestenfalls eine Einstellung des Verfahrens 

zu erzielen.  

Frage 4: Worin sehen Sie die Chancen des TOA für die Beteiligten? 

Siehe Frage 2.  

Frage 5: Bestehen aus dem TOA Risiken für die Beteiligten beziehungsweise 

können welche daraus entstehen? 

Ich kann keine Risiken erkennen. Natürlich sind die Verfahrensverläufe sehr 

unterschiedlich und individuell. So gesehen ist es nicht ausgeschlossen, dass im 

Rahmen eines TOA Konfliktparteien mit sehr großer Unzufriedenheit aus den 

Verfahren gehen, weil ihre Bedürfnisse keine oder nicht die erwünschte 

Berücksichtigung fanden.  

Frage 6: Worin besteht aus den von Ihnen genannten Schwächen 

beziehungsweise Risiken der größte Reformbedarf um den TOA zukünftig 

effektiver/effizienter gestalten zu können? 
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Sofern die Stellung von Geschädigten im Strafverfahren nicht mehr Unterstützung 

vor, während und nach dem Verfahren erfährt, ist der TOA die beste und einzige 

Möglichkeit den materiellen und immateriellen Bedürfnissen von Geschädigten 

gerecht zu werden. Insofern erscheint es mir sehr anstrebenswert, Verfahren im 

Rahmen des TOA zu bearbeiten und damit verstärkt nach Klärungen und nicht 

nach Sanktionierungen zu fragen.  
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Anhang 4: Interview mit einem Mediator des Sozialen Dienstes der Justiz des 

Landgerichtes Chemnitz 

Chemnitz, 01.03.2018, 14:00 Uhr 

Frage 1: Wie definieren Sie einen erfolgreichen TOA und was sind Ihrer 

Meinung nach die Voraussetzungen dafür? 

Ob und wann ein TOA erfolgreich ist, kann nicht pauschal beantwortet werden, 

sondern ist immer fallabhängig zu betrachten. Der klassische Erfolg eines TOA 

definiert sich in einer Einigung der beiden Parteien. Ein TOA kann aber auch schon 

dann erfolgreich sein, wenn die Beteiligten zu den Vorgesprächen erscheinen, sich 

in diesen Gesprächen mit der Thematik auseinandersetzen und sie hierbei 

angeregt werden, ihr jetziges Denken über die Problematik zu überdenken, sich 

eventuell auch Gedanken über zukünftige Begegnung machen. Unabhängig 

davon, ob es schließlich zu weiteren Gesprächen oder zu einer Einigung kommt. 

Frage 2: Wo liegen für Sie die Stärken des Verfahrens zum TOA (z. B. im 

Vergleich zum klassischen gerichtlichen Prozess)? 

Die Stärke des Verfahrens für beide Seiten liegt darin, durch ein Gespräch das 

gegenseitige Verständnis füreinander zu erreichen oder zu erhöhen. Sowohl das 

Opfer, als auch der Täter bekommt die Gelegenheit dem Gegenüber anders zu 

erleben und damit Empathie zu entwickeln. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, 

soweit es notwendig erscheint, die Beteiligten zu weiteren Beratungsstellen zu 

vermitteln.  

Während das Opfer in einer Gerichtsverhandlung nur als Zeuge auftritt, wird seine 

Perspektive im TOA besser gewürdigt. Es bekommt die Möglichkeit das 

Geschehen aus seiner Sicht dem Täter zu schildern.  

Im Allgemeinen ist das Verfahren die kostengünstigere Alternative. 

Frage 3: Wo hingegen liegen für Sie die Schwächen bzw. Grenzen? 

Grundsätzlich sind weder Schwächen noch Grenzen zu erkennen.  

Mögliche zeitliche Grenzen können auftreten, wenn es sich um einen Konflikt 

handelt, welcher sich bereits über einen langen Zeitraum erstreckt. Weiterhin kann 

eine Schwäche sein, dass eine Vereinbarung, welche über einen langen Zeitraum 

getroffen wird, nicht abschließend auf Einhaltung kontrolliert werden kann. Sollten 

Mediatoren des TOA zum gerichtlichen Verfahren eingeladen werden, so haben 

sie kein Zeugenverweigerungsrecht. Dies stellt eine weitere Schwäche dar, da dies 

dem Grundsatz des TOA entgegensteht. 
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Frage 4: Worin sehen Sie die Chancen des TOA für die Beteiligten? 

Für beide liegt die Chance darin, den Konflikt persönlich miteinander zu klären, ein 

gegenseitiges Verständnis zu erlangen und somit den Rechtsfrieden 

wiederherzustellen.  

Das Opfer wird, wie oben bereits erwähnt, in einem anderen Rahmen gewürdigt. 

Es bekommt die Chance eine Antwort auf die Frage nach dem „Warum?“ zu 

erlangen. Außerdem können im TOA gleichzeitig zivilrechtliche Forderungen 

geltend gemacht werden. 

Der Täter bekommt die Möglichkeit der Schadenswiedergutmachung außerhalb 

des gerichtlichen Verfahrens, welche zumeist öffentlich stattfinden. 

Frage 5: Bestehen aus dem TOA Risiken für die Beteiligten beziehungsweise 

können welche daraus entstehen? 

Risiken könnten für das Opfer daraus entstehen, dass es sich von dem 

Beschuldigten unter Druck gesetzt fühlt oder nicht genügend Ehrlichkeit aufweist 

und somit zu einer Vereinbarung zustimmt, mit welcher er nicht vollständig 

einverstanden ist. 

Für den Täter liegt das Risiko in der „Subjektivität“ des Staatsanwaltes oder 

Richters, welcher aufgrund des Abschlussberichtes über die Verfahrenseinstellung 

entscheidet. 

Frage 6: Worin besteht aus den von Ihnen genannten Schwächen 

beziehungsweise Risiken der größte Reformbedarf um den TOA zukünftig 

effektiver/effizienter gestalten zu können? 

Da grundsätzlich keine gravierenden Schwächen oder Risiken bestehen, liegt der 

Anknüpfungspunkt zur Weiterentwicklung des TOA außerhalb des eigentlichen 

Verfahrens.  

Denn trotz der vielen Chancen die der TOA bietet, werden wenig Verfahren von 

der Staatsanwaltschaft oder den Gerichten beauftragt. Der eigentliche Grund dafür 

ist nicht erkennbar. Möglicherweise liegt es daran, dass Unwissenheit über diese 

Verfahren besteht. 

Um diesem Entgegenzuwirken sollte der TOA bereits in der juristischen 

Ausbildung populärer gemacht werden. Aber nicht nur in der Justiz sollte besser 

über das Verfahren aufgeklärt werden, sondern auch in der Gesellschaft sollte auf 

dieses Verfahren aufmerksam gemacht werden.  

  



XIV 
 

Anhang 5: Interview mit einem Mediator des Sozialen Dienstes der Justiz des 

Landgerichtes Zwickau 

Zwickau, 02.03.2018, 10:00 Uhr 

Frage 1: Wie definieren Sie einen erfolgreichen TOA und was sind Ihrer 

Meinung nach die Voraussetzungen dafür? 

Die Frage nach dem Erfolg eines TOA ist auf verschiedenen Stufen zu betrachten. 

Der Idealfall ist es, wenn die beiden Beteiligten einen Ausgleich wollen und ein 

Gespräch stattfindet, in dem der Täter die Verantwortung für sein Handeln 

übernimmt, der Konflikt bearbeitet und die Vereinbarung anschließend eingehalten 

wird. 

Wird nur ein Einzelgespräch mit den Beteiligten geführt, so können folgende 

Punkte auch als erfolgreich angesehen werden. 

Zeigt der Täter Einsicht und Interesse an Wiedergutmachung und/oder können 

gegebenenfalls weitere Hilfen bzw. Unterstützung vermittelt (die Mediatorin kann 

den Täter nicht weiter sozialpädagogisch begleiten) werden, so stellt dies eine 

Stufe des Erfolges dar. 

Der Teilerfolg in einem Gespräch mit dem Opfer kann darin liegen, dass der 

Konflikt aufgearbeitet wird, Schutzmöglichkeiten bezüglich ähnlichen Situationen 

aufgezeigt werden, Verhaltensweisen bezüglich eventuellen zukünftigen 

Begegnungen mit dem Täter besprochen werden können und gegebenenfalls 

auch an weitere Beratungsstellen vermittelt wird. 

Wenn in Einzelgesprächen mit einem oder beiden Beteiligten deutlich wird, dass 

sich die Situation zwischen den Beteiligten verändert hat oder der Konflikt 

anderweitig beiseitegelegt wurde und daher kein Interesse mehr an der 

Strafverfolgung besteht sowie ggf. der Strafantrag zurückgenommen wird, so 

erfolgte zwar kein TOA im klassischen Sinne, gleichzeitig ist dies trotzdem als eine 

Stufe des Erfolges zu definieren. 

Frage 2: Wo liegen für Sie die Stärken des Verfahrens zum TOA (z. B. im 

Vergleich zum klassischen gerichtlichen Prozess)? 

Der TOA zielt nicht auf eine Bestrafung ab, sondern auf die Beseitigung des 

Konfliktes. Durch das persönliche Gespräch können die Geschädigten, im 

Gegensatz zum gerichtlichen Verfahren, wo sie nur als Zeugen auftreten, direkt 

mit dem Täter in Austausch treten und ihre Erwartungen äußern. Für sie ist sowohl 

die materielle als auch die immaterielle Wiedergutmachung möglich. Parteien sind 



XV 
 

in diesem Verfahren gleichgestellt, es passiert ein Ausgleich auf Augenhöhe. 

Weiterhin ist die Möglichkeit gegeben, bei bestimmten Problemen, zu geeigneten 

Beratungsstellen zu vermitteln. Zudem kann der TOA kostengünstiger, schneller 

und unbürokratischer als ein Gerichtsverfahren durchgeführt werden. 

Frage 3: Wo hingegen liegen für Sie die Schwächen/Grenzen? 

Grenzen für den TOA stellen grundsätzlich nur die Ausschlusskriterien für den 

TOA selbst dar. Kriterien für die Eignung für TOA sind: es muss sich bei den 

Beteiligten um natürliche Personen handeln; es soll mehr als nur ein materieller 

Ausgleich bewirkt werden; der Sachverhalt ist klar ermittelt und festgestellt; es 

liegen keine sonstigen schweren Beeinträchtigungen, z.B. in Form eines Traumas, 

oder andere vorrangig zu behandelnde psychische Erkrankungen/ggf. 

Suchtprobleme etc., vor. 

Grenzen könnten auch bei besonders schweren Straftaten liegen, wo eine 

zusätzliche Haftstrafe unumgänglich ist, aber auch hier wäre ein TOA 

grundsätzlich möglich und könnte zu einer Strafmilderung führen. 

Frage 4: Worin sehen Sie die Chancen des TOA für die Beteiligten? 

In dem Ausgleichsgespräch können die Geschädigten das Wort direkt an die 

Beschuldigten richten. In diesem Gespräch steht nicht die Bestrafung des Täters 

im Vordergrund, sondern das Erreichen eines Ausgleichs. Die Würdigung der 

Geschädigten und dessen Interessen kommt daher im TOA stärker zum Tragen, 

als in den anderen Verfahrensmöglichkeiten (Strafbefehl, Gerichtsverfahren, 

Einstellung mit Auflage etc.). Der Beschuldigte hat im Gegenzug die Möglichkeit, 

tatsächlich Wiedergutmachung zu leisten und den Konflikt aufzuarbeiten. Er spart 

dadurch auch Gerichtskosten für Strafverfahren, ggf. auch für ein Zivilverfahren. 

Frage 5: Bestehen aus dem TOA Risiken für die Beteiligten beziehungsweise 

können welche daraus entstehen? 

Aus dem TOA ergeben sich für die Beteiligten, bei achtsamer und professioneller 

Durchführung der Mediation, keine zusätzlichen Risiken. 

Frage 6: Worin besteht aus den von Ihnen genannten Schwächen 

beziehungsweise Risiken der größte Reformbedarf um den TOA zukünftig 

effektiver/effizienter gestalten zu können? 

Ein Reformbedarf bei dem Verfahren an sich, ist nicht zu erkennen. Der TOA weist 

einen großen Handlungsspielraum für alle Beteiligten auf. Es sind nur die 

Rahmenbedingungen und der Verfahrensablauf vorgegeben, inhaltlich und 
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methodisch bestehen keine Vorgaben (Orientierung an den Standards für TOA). 

Was in eine mögliche Vereinbarung zum Ausgleich aufgenommen wird, kann frei 

entschieden werden- je nach dem, was die Beteiligten für einen Ausgleich 

brauchen (von Erklärungen bestimmtes Verhalten zu unterlassen, über Festlegung 

von Verhaltensweisen in bestimmten Situationen, ggf. auch Beobachtungs- und 

Kontrollzeiträumen, Arbeitsleistungen, bis hin zu finanziellem Ausgleich etc. ist 

alles möglich). Diese Möglichkeiten wirken sich positiv auf das Verfahren aus 

gewährleisten eine hohe Effizienz im TOA. 

Anknüpfungspunkt zur Veränderung könnte die geringe Zahl an Aufträgen geben. 

Der TOA als sinnvolle, kostengünstige und unbürokratische Möglichkeit der 

Verfahrenserledigung wird relativ selten genutzt. Es ist hier nicht bekannt, ob 

tatsächlich nur so wenige Fälle (siehe Auftragszahlen) nach Einschätzung der 

Auftraggeber geeignet für den TOA sind. Ob/welche Kriterien zur Prüfung der 

Anordnung des TOA (ggf. bereits bei der Polizei) vorliegen oder eine 

Nachweispflicht für die Prüfung besteht, ist nicht bekannt. Weiterhin könnte 

angeregt werden, den TOA verstärkt sowohl in der Juristenausbildung als auch bei 

der Polizei vorzustellen und dadurch bekannter zu machen. 

  



XVII 
 

Literaturverzeichnis 

Bahnson, Inger:  Das Adhäsionsverfahren nach dem 

Opferrechtsreformgesetz 2004. Dissertation, Universität Regensburg, 2008 

Baumann, Jürgen / Brauneck, Anne-Eva / Burgstaller, Manfred / Eser, 

Albin/Huber, Barbara / Jung, Heike/Klug, Ulrich / Luther, Horst / Maihofer, 

Werner / Meier, Bernd-Dieter / Rieß, Peter / Riklin, Franz / Rössner, Dieter / 

Rolinski, Klaus / Roxin, Claus / Schöch, Heinz / Schüler-Springorum, Horst / 

Weigend, Thomas: Alternativ-Entwurf Wiedergutmachung, Arbeitskreis 

deutscher, schweizerischer und österreichischer Strafrechtslehrer, München : 

C.H.Beck, 1992 (zitiert: Baumann u. a.) 

Gmür, Rudolf / Roth, Andreas: Grundriss der deutschen Rechtsgeschichte, 14. 

Auflage, München : Vahlen, 2014 

Hartmann, Arthur: Schlichten oder Richten, der Täter-Opfer-Ausgleich und das 

(Jugend-)Strafrecht, München : Fink, 1995 

Hartmann, Arthur / Schmidt, Marie / Ede, Katja / Kerner, Hans-Jürgen: Täter-

Opfer-Ausgleich in Deutschland, Auswertung der bundesweiten Täter-Opfer-

Ausgleichs-Statistik für die Jahrgänge 2013 und 2014, Bundesministerium für 

Justiz und Verbraucherschutz (Hrsg.), 1. Auflage, Mönchengladbach : Godesberg, 

2016 

Janke, Manon: Der Täter-Opfer-Ausgleich im Strafverfahren, Zugleich ein Beitrag 

zu einer kritischen Strafverfahrensrechtstheorie, Hamburg : Kovač, 2005 

Jescheck, Hans-Heinrich / Weigend, Thomas: Lehrbuch des Strafrechts, 

Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Berlin : Dunker & Humblot, 1996 

Keudel, Anke: Die Effizienz des Täter-Opfer-Ausgleichs - eine empirische 

Untersuchung von Ausgleichfällen aus Schleßwig-Holstein, 1. Auflage, Mainz : 

WEISSER RING, 2000 

Kespe, Hans Christian: Täter-Opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutmachung, 

Ein Beitrag zu Dogmatik von § 46a StGB unter besonderer Berücksichtigung 

steuerstrafrechtlicher Fragestellungen, Berlin : Duncker & Humblot, 2011 

Köstlin, Christian Reinhold: Geschichte des Strafrechts, Nachdruck der 

Ausgabe, Tübingen : Laupp, 1859; Goldbach : Keipp, 1996 

Liebs, Detlev: Römisches Recht, 6. Auflage, Göttingen : Vandenhoeck & 

Ruprecht, 2004 



XVIII 
 

Mitteis, Heinrich / Lieberich, Heinz: Deutsche Rechtsgeschichte, 19. Auflage, 

München : C.H. Beck, 1992 

Mommsen, Theodor: Römisches Strafrecht, Darmstadt : Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1961 

Planitz, Hans / Karl August Eckhardt: Deutsche Rechtsgeschichte, 4. 

unveränderte Auflage, Köln; Wien : Böhlau Verlag, 1981 

Sächsisches Staatsministerium der Justiz (Hrsg.): Opferhilfe, Dresden 2016 

Sächsisches Staatministerium der Justiz (Hrsg.): Zahlen und Fakten, Dresden 

2017 

Schmidt, Eberhard: Einführung in die Geschichte der deutschen 

Strafrechtspflege, 3. Auflage, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1995 

Schneider, Hans Joachim: Viktimologie, Wissenschaft vom Verbrechensopfer, 

Tübingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1975 

Schreckling, Jürgen: Bestandsaufnahmen zur Praxis des Täter-Opfer-

Ausgleichs in der Bundesrepublik Deutschland, 3. Auflage, Bundesministerium der 

Justiz (Hrsg.), Bonn 1992 

Schünemann, Bernd / Dubber, Markus Dirk (Hrsg.): Die Stellung des Opfers im 

Strafrechtssystem, Neue Entwicklung in Deutschland und in den USA, Köln : 

Heymanns, 2000 

Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung/ 

Bundesarbeitsgemeinschaft Täter-Opfer-Ausgleich e.V. (BAG TOA) (Hrsg.): 

Standards Mediation in Strafsachen im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs, 7. 

überarbeitete Auflage, Köln 2017 (zitiert: Standards Mediation in Strafsachen) 

Steffen, Marc: Der Täter-Opfer-Ausgleich und die Wiedergutmachung, 

Historische Bezüge und moderne Ausgestaltung, Aachen : Schaker Verlag, 2005 

Weigend, Thomas: Deliktsopfer und Strafverfahren, Berlin : Duncker & Humblot, 

1989 

Welcker, Karl Theodor: Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe: 

philosophisch und nach den Gesetzen der merkwürdigsten Völker rechtshistorisch 

entwickelt, Gießen : Heyer, 1813 

Wesel, Uwe: Geschichte des Rechts, Von den Frühformen bis zur Gegenwart, 4. 

Auflage, Berlin : C.H. Beck, 2004 

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10042239_00001.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10042239_00001.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10042239_00001.html


XIX 
 

Wopperer, Anna: Täter-Opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutmachung im 

Jugendstrafrecht, Hamburg : Kovač, 2013 

 

  



XX 
 

Internetquellenverzeichnis 

Finger, Horst Rudolf: Die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen einer 

umfassenden Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs, Zeitschrift für 

Rechtspolitik, C.H.Beck 2002. online verfügbar unter: https://beck-

online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fZRP%2f2002%2fcont%2fZRP%2e200

2%2e514%2e1%2ehtm (zuletzt aufgerufen am 21.03.2018) 

Grathoff, Stefan: Fehde. online verfügbar unter: 

https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/glossar/alphabet/f/fehde.html 

(zuletzt aufgerufen am 21.03.2018) 

Kilchling, Michael: Der Täter-Opfer-Ausgleich als Opferrecht: Entwicklung und 

Entwicklungs-potenzial aus rechtlicher und kriminalpräventiver Perspektive, 2016. 

online verfügbar unter: http://www.praeventionstag-sachsen.de/details/95.html 

(zuletzt aufgerufen am 21.03.2018) 

Landgericht Chemnitz: Sozialer Dienst, Aufgaben. online verfügbar unter: 

https://www.justiz.sachsen.de/lgc/content/961.htm (zuletzt aufgerufen am 

21.03.2018) 

Schmidt, Cornelia / Weiß, Nathalie: Mittäterschaft und mittelbare Täterschaft 

(Abgrenzung), 2017. online verfügbar unter: 

http://www.juraindividuell.de/artikel/mittaeterschaft-und-mittelbare-taeterschaft-

abgrenzung (zuletzt aufgerufen am 20.03.2018)  



XXI 
 

Rechtssprechungsverzeichnis 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 18. 11.1999 – BGH 4 StR 435/99 

 

Rechtsquellenverzeichnis 

Drucksache des Deutschen Bundestages 14/1928 vom 29.10.1999: 

Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur 

strafverfahrensrechtlichen Verankerung des Täter-Opfer-Ausgleichs (zitiert: BT-

Drucks. 14/1928) 

Drucksache des Deutschen Bundestages 12/6853 vom 18.02.1994: 

Gesetzesentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P., Entwurf eines 

Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung und 

anderer Gesetze (Verbrechensbekämpfungsgesetz) (zitiert: BT-Drucks. 12/6853) 

Rahmenbeschluss des Rates vom 15. März 2001 über die Stellung des Opfers 

im Strafverfahren  

Richtlinien für die Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik i.d.F. vom 

01.01.2016 

Strafprozeßordnung (StPO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 

1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. 

Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist 

Strafgesetzbuch (StGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 

November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist 

Verwaltungsvorschrift Täter-Opfer-Ausgleich (VwV TOA): vom 30. April 1997 

(SächsABl. S. 612, 757), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 12. Juli 2001 

(SächsABl. S. 983) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der 

Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2017 (SächsABl.SDr. S. S 366) 

  



XXII 
 

Eidesstattliche Versicherung 

Ich versichere hiermit an Eides Statt, dass ich die vorgelegte Bachelor-Arbeit 

selbstständig verfasst, nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie 

alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen 

übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht habe und die Bachelor-Arbeit 

in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt worden 

ist. 

Die gedruckte und digitalisierte Version der Bachelor-Arbeit sind identisch. 

Meißen, 23.03.2018 Unterschrift 

 


